
• 1 B~ndesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-23/2002-R 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

wegen Festlegung zur Anerkennung der Kosten für die Vorhaltung und den 
Einsatz der Netzreserveanlage UPM Schongau nach § 13c Abs. 5 EnWG 
als verfahrensregulierte Kosten i.S.d. §§ 11 Abs. 2 Satz 4, 32 Abs. 1 
Nr. 4ARegV 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund, 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- im Folgenden: ,,Übertragungsnetzbetreiber" -



am·o5.06.2025 beschlossen: 

1. Die Vorhaltung und der Einsatz der Erzeugungsanlage UPM Schongau 

(BNA 1248a) im Rahmen der Netzreserve unterliegt auf Grund der in der An-
lage 1 zu diesem Beschluss beigefügten freiwilligen Selbstverpflichtung des 

Übertragungs_netzbetreibers einer wirksamen Verfahrensregulierung. Die 

nach Maßgabe dieser freiwilligen Selbstverpflichtung resultierenden Kosten 

gelten im Geltungszeitraum der Festlegung als dauerhaft nicht beeinfluss-

bare Kostenanteile im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV. 

2. Der Übertragungsnetzbetreiber darf seine Erlösobergrenze im Hinblick auf 

die in Ziffer 1 genannten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile je-

weils zum 1. Januar des Kalenderjahres t, für welches die in Ziffer 1 genann-

ten Anlagen jeweils ganz oder teilweise vorzuhalten sind (Erbringungszeit-

raum), anpassen. 

Die voraussichtlich aus dem in der Anlage 2 zu diesem Beschluss beige-

fügten Vertrag entstehenden Kosten und Erlöse (Plankosten) hat der Über-

tragungsnetzbetreiber mit derBeschlusskammer abzustimmen und entspre-

chend dem Beschluss vom 11.09.2019 zur Festlegung der Berichtspflichten 

der Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der Bildung der vorläufigen und 

endgültigen Netzentgelte (BKS-19/0001-A) zwei Werktage vor dem 01. Ok-

tober des jeweiligen Vorjahres t-1 für das Kalenderjahr t an die Bundesnetz-

agentur zu melden. 

Bei der Anpassung seiner Erlösobergrenze darf der Übertragungsnetzbe-

treiber die nach Satz 2 mit der Beschlusskammer abgestimmten und gemel-

deten Plankosten und -erlöse ansetzen. 

Die Differenz zwischen den nach Satz 2 ansetzbaren Plankosten und :..erlö-

sen und den dem Übertragungsnetzbetreiber entstehenden tatsächlichen 

Kosten (lstkosten und -erlösen) hat der Übertragungsnetzbetreiber jährlich 

zu ermitteln und auf seinem Regulierungskonto zu verbuchen. 

Der Übertragungsnetzbetreiber hat die aus den Netzreserveverträgen resul-

tierenden lstkosten nach einheitlichen Maßstäben zu buchen und gegen-

über der Beschlusskammer im von der Bundesnetzagentur zur Verfügung 

gestellten Erhebungsbogens gesondert zu erfassen und nachzuweisen. 
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Dabei hat der Übertragungsnetzbetreiber die tatsächlichen, periodenge-

rechten Kosten des Buchungszeitraums im Erhebungsbogen einzutragen. 

Bereits zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Beschlusses erfolgte Ist-Kosten-

Abrechnungen der Vorjahre bleiben Unberührt. · 

3. Die Festlegung ist bis zum 31.12.2028 befristet. 

4. Der Widerruf bleibt vorbehalten. 

5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

1. Die vorliegende Festlegung erfolgt auf Grundlage des § 13c Abs. 5 EnWG und er-

möglicht dem Übertragungsnetzbetreiber die auf Grund § 13c Abs. 1 EnWG mit der 

Vorhaltung und dem Einsatz der Netzreserveanlage UPM Schongau (BNA 1248a) 

einhergehenden Netzreservekosten zu refinanzieren. Zugleich trifft die Festlegung 

Vorgaben zur Art und Weise der Refinanzierung. 

2. Als Betreiber der Netzreserveanlage zeigte die UPM GmbH (Georg-Haindl-Straße 

5, 86153 Augsburg) erstmalig mit Schreiben vom 13.12.2013 die vorläufige Stillle-

gung der Anlage mit Wirkung zum 01.01.2015 gegenüber der Bundesnetzagentur 

und dem Übertragungsnetzbetreiber an. Der Übertragungsnetzbetreiber prüfte die 

Systemrelevanz dieser Anlage und wies sie als systemrelevant aus. Aufgrund er-

neuter Anzeigen der vorläufigen Stilllegung durch die UPM GmbH zuletzt mit Sch_rei-

ben vom 14.06.2023 wies der Übertragungsnetzbetreiber die Anlage erneut als sys-

temrelevant aus, zuletzt mit Schreiben vom 06.12.2023 bis zum Ablauf des 

30.06.2026. Durch die Systemrelevanzausweisung ist der UPM GmbH die Stillle-

gung der Anlage auch über die 12-mom~tige Karenzzeit des § 13b Abs. 1 Satz 1 und 

Satz 2 EnWG hinaus verboten. Stattdessen ist sie verpflichtet, die Anlage in einem 

betriebsbereiten Zustand zu erhalten und allein nach den Vorgaben des Übertra-

gungsnetzbetreibers einzusetzen. Für die Vorhaltung und den etwaigen Einsatz der 

Anlage hat die UPM GmbH gemäß § 13c Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 9, 6 NetzResV 

einen kompensatorischen Vergütungsanspruch gegen den Übertragungsnetzbetrei-

ber. 
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3 Zur Konkretisierung der gesetzlichen Pflichten und Ansprüche aus § 13c EnWG und 

der NetzResV schJoss der Übertragungsnetzbetreiber mit der UPM GmbH, nach ent-

sprechender Abstimmung mit der Bundesnetzagentur, am 20.11./09.12.2024 für den 

Zeitraum 01.07.2024 bis 30.06.2026 einen Netzreservevertrag für die Anlage (An-
lage 2). 

4. Der Übertragungsnetzbetreiber hat sodann am 05.05.2025 eine freiwillige Selbstver-

pflichtung zur Vorhaltung und zum Einsatz der Netzreserveanlage unterzeichnet 

(Anlage 1) und gegenüber der Bundesnetzagentur abgegeben. Darin verpflichtet 

sich der Übertragungsnetzbetreiber zur Einhaltung des seinerseits mit dem Anlagen-

betreiber UPM GmbH am 20.11.109.12.2024 abgeschlossenen Netzreservevertra-

ges (Anlage 2). Der Abgabe der freiwilligen Selbstverpflichtung und dem Abschluss 

des Netzreservevertrages war eine umfangreiche Abstimmung hinsichtlich der an-

gemessenen Netzreservekosten vorangegangen. 

5. Die Beschlusskammer hat dem Übertragungsnetzbetreiber, der zuständigen Lan-

desregulierungsbehörde sowie dem Bundeskartellamt Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu einer Musterfestlegung gegeben. 

6. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 

II. 

7. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompe-

tenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regullerungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des .Europäischen Gerichtshofs 

8. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative . Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

Seite 4 von 13 



2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deut-

schen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

9. Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

des EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klage-

grundes umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausg~staltung der 

Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben ange-

passt. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen Kom-

petenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Be-

dingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die nach 

den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

10. Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher )n den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und er-

gänzt. 

11 . Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punktdes Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der viert~n Regulierungsperiode 

im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12;2028). 

12. In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß § 21 Abs. 3 

Satz 5 und§ 21a Abs. 3 Satz 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz 

übertragen, Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre 
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schrittweise entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehöri-

gen Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkraft-

treten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fort-

zuführen. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Pla-

nungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrah-

mens gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung ver-

mieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

1.2. Interessenabwägung 

13. Nach Art. 1. 5 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions".' 

rechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und .§ 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung ei-

nes transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens grund-

sätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Abwei-

chungskompetenz nach § 21 Abs. 3 Satz 5 und § 21 a Abs: 3 Satz 4 EnWG ab. Ei-

nen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts 

hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 

14. Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer 

einer bereits laufenden Regunerungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrah-

men für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während 

einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit 

verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung der materiell 

europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Darüber hinaus er-

schwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwendigen Investitio-

nen in die Energieversorgungsnetze und führt zi.J Unsicherheiten nicht nur für die 

regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteilnehmer. 

15. Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindesLdie Methoden zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang „mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der 

Richtlinie (EU) 2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 
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Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober-

grenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen 

Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren könnten sich um Jahre 

verzögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielset-

zungen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich 

vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

16. Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die vorliegende Festlegung ergibt sich 

aus § 54 Abs. 1, 1. HS EnWG, die der Beschlusskammer aus § 59 Abs. 1 Satz 1 

EnWG. 

3. Rechtsgrundlagen 

17. Die Ziffer 1 des Beschlusstenors beruht auf§ 13c Abs. 5 EnWG·i.V.m. §§ 9 Abs. 5, 

6 Abs. 2 Satz 2 NetzResV i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV i.V.m. 

§ 29 Abs. 1 EnWG. 

18. Die Vorgaben zur Anpassung der Erlösobergrenze und zum lstkosten-Abgleich nach 

der Ziffer 2 des Beschlusstenors beruhen auf § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV und auf § 5 

Abs. 1 Satz 1 ARegV. 

19. Die Befristung der Festlegung in der Ziffer 3 des Beschlusstenors beruht auf §§ 3, 

32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV. 

4. Formelle Rechtmäßigkeit 

20. Die Festlegung ist formell rechtmäßig. 

21 . Von einer Anhörung konnte im konkreten Fall abgesehen werden. 

22. Aus verfahrensökonomischen Gründen hat die Beschlusskammer für die Einzelfest-

legungen der systemrelevanten Anlagen der inländischen Netzreserve eine verein-

heitlichte Beschlussvorlage erstellt und am 16.02.2024 allen Übertragungsnetzbe-
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treibern zur Stellungnahme nach§ 67 Abs. 1 EnWG übersandt. Die Übertragungs-

netzbetreiber haben hierzu jeweils mit Schreiben vom 97.03. bzw. 08.03.2024 Stel-

lung genommen und mitgeteilt, dass auf eine Anhörung im Einzelfall verzichtet wird, 

sofern die regulatorischen Mechanismen der Einzelfestlegungen denen der Muster-

fes_tlegungen entsprechen. 

23. Der zuständigen Landesregulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen 

wurde am 16.02.2024 die vereinheitlichte Beschlussvorlage zur Stellungnahme 

nach § 58 Abs. 1 Satz 2 EnWG übersandt. 

24. Dem Bundeskartellamt wurde die vereinheitlichte Beschlussvorlage mit der Gele-

genheit zur Stellungnahme nach § 58 Abs. 1 Satz 2 EnWG am 16.02.2024 übermit-

telt. 

5. Wirksame Verfahrensreguli~rung durch freiwillige Selbstverpflichtung 

25. Die Bundesnetzagentur erkennt die dem Übertragungsnetzbetreiber aufgrund seiner 

Pflicht zur Vergütung der UPM GmbH entstehenden Kosten für die Vorhaltung und 

den Einsatz der Anlage UPM Schongau im Rahmen der Netzreserve als verfahrens-

regulierte Kosten an. 

26. Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür liegen vor: Die nach § 13c Abs. 5 EnWG 

und nach §§ 9 Abs. 5, 6 Abs .. 2 Satz 2 NetzResV erforderliche freiwillige Selbstver-

pflichtung wurde seitens des Übertragungsnetzbetreibers am 05.05.2025 unter-

zeichnet. Mittels dieser in Anlage 1 zu · diesem Beschluss enthaltenen freiwilligen 

Selbstverpflichtung versichert der Übertragungsnetzbetreiber, die . kontrahierte An-

lage gemäß den Vorgaben des in Anlage 2 zu diesem Beschluss enthaltenen Netz-

reservevertrages zu vergüten. Bei Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtung gel-

ten die dem Übertragungsnetzbetreiber durch die Vorhaltung und den Einsatz der 

Anlage auf Grund der Netzreserve, im Geltungszeitraum der Festlegung, entstande-

nen und entstehenden Kosten als wirksam verfahrensregulierte und damit dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile. 

27. Auch die weiteren gesetzlichen Anforderungen an die Anerkennung der vertraglich 

bewirkten Netzreservekosten für die Anlage UPM Schongau als verfahrensregulierte 

Kosten liegen vor: Die Anlage UPM Schongau befindet sich in der Regelzone des 

Übertragungsnetzbetreibers, siehe § 5 Abs. 1 Satz 1 NetzResV. Die nach §§ 1 
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Abs. 2 Satz 1, 5 Abs. 1 Satz 1, 6 Abs. 2 Satz .1 NetzResV erforderliche Abstimmung 

des Vertrages mit der Bundesnetzagentur erfolgte maßgeblich im Jahr 2024. Hierbei· 

ist auch die vertraglich festgelegte Vergütung im Rahmen der Netzreserve abge-

stimmt worden. Der Vertrag und die vertraglich festgelegte Vergütung für die auf 

Grund § 13c Abs. 1 EnWG entstehenden Netzreservekosten stehen nach Überzeu-

gung der Beschlusskammer im Einklang mit den Vorgaben der §§ 13b bis 13d 

EnWG sowie der NetzResV. Insbesondere sieht der Vertrag alleine solche Kosten-

erstattungen vor, die der UPM GmbH gerade aufgrund der Vorhaltung bzw. dem 

Einsatz ihrer Anlage UPM Schongau in der Netzreserve entstanden sind oder noch 

entstehen (siehe insoweit insbesondere§ 9 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 NetzResV). 

28. Die Vertragsparteien des Netzreservevertrags sind sich einig, dass ein anteiliger 

Werteverbrauch gemäß § 13c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EnWG aufgrund des Alters der 

Anlage nicht besteht (vgl. Netzreservevertrag, Nummer 6.6) und dementsprechend 

kein Vergütungsbestandteil ist. 

29. Der Netzreservevertrag vom 20.11.109.12.2024 sieht eine Vertragsdauer von nicht 

mehr als 24 Monaten vor, § 5 Abs. 1 Satz 3 NetzResV. 

30. Die Anlage UPM Schongau ist gemäß der Ausweisung der Amprion GmbH vom 

06.12.2023 systemrelevant im Sinne von § 13b Abs. 2 Satz 2 EnWG, sieh~ § 5 Abs. 

2 Nr. 1 NetzResV. Die Bedingung des § 5 Abs. 2 Nr. 3 NetzResV ist durch die vor-

herige Systemrelevanzausweisung erfüllt. Davon unberührt bleibt, dass auf Grund 

§ 13c Abs. 2 Satz 1 EnWG i. V. m .. § 6 Abs. 2 Satz 1 NetzResV vor Ablauf dieser 

Frist geleistete (Abschlags-) Zahlungen des Übertragungsnetzbetreibers Gegen-

stand des Netzreservevertrages sein können. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 NetzResV müs-

sen auch alle gesetzlichen und genehmigungsrechtlichen Anforderungen an den Be-

trieb der Anlage für die Vertragsdauer erfüllt werden. In Ziffer 4.6. des Netzreserve-

vertrages (Anlage 2) ist dies vertraglich. festgelJalten 

31. Die Vorgabe in § 5 Abs. 2 Nr. 2 NetzResV, wonach sich ein Anlagenbetreiber vet-

traglich verpflichten muss, die für die Netzreserve genutzte Anlage nach Ablauf des 

Vertrages bis zur endgültigen Stilllegung nicht mehr an den Strommärkten einzuset-

zen, also das Rückkehrverbot an den Strommarkt (,,No-Way-Back"), gilt nicht für 

Verträge bei zur vorläufigen Stilllegung angezeigten Anlagen in der Netzreserve. 

Dies ergibt sich insbesondere aus der vorrangig geltenden gesetzlichen Regelung 

in § 13c Abs. 2 EnWG sowie .aus der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 18/7317 S. 92 
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und BT-Drs. 18/8915, S. 32). Nach § 13c Abs. 2 Satz 1 EnWG knüpft das Verbot 

des Einsatzes der Netzreserveanlage am Strommarkt, an die Dauer der Systemre-

levanzausweisung der Anlage (und die Geltendmachung von Betriebsbereitschafts-

auslagen) an und in § 13c Abs. 2 Satz 2 EnWG ist gerade für den Fall, dass eine 

Anlage nach Ablauf der Dauer der Systemrelevanzausweisung wieder eigenständig 

an den Strommärkten eingesetzt wird - also für den Fall der Rückkehr an den Strom" 

markt - ein Anspruch auf Erstattung des Restwerts der investiven Vorteile, die ein 

Anlagenbetreiber erhalten hat, ~eregelt. Insbesondere aus § 13c Abs. 2 EnWG 

ergibt sich daher eindeutig, dass - anders als bei zur endgültigen StilllegUng ange-

zeigten Anlagen - für zur vorläufigen Stilllegung angezeigte Anlagen in der Netzre-

serve kein Rüc~kehrverbot an den Strommarkt besteht, sondern nach Maßgabe der 

§§ 13c Abs. 2 Satz 1 EnWG; 7 Abs. 1 NetzResV ein Marktverbot während des Ein-

satzes in der Netzreserve. 

6. Anpassung der Erlösobergrenze und lstkosteri-Abgleich 

32. Die Vorgaben zum lstkosten-Abgleich in Ziffer 2 des Beschlusstenors beruhen auf 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV und auf§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV. Danach kann die Bun-

desnetzagentur zwecks Verwirklichung eines in § 1 Abs. 1 EnWG genannten 

Zwecks durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG Entscheidungen zu den Erlös-

obergrenzen nach§ 4 ARegV treffen. 

33. Von dieser Ermächtigung ma<?ht die Beschlusskammer hiermit Gebrauch. Eine ge-

setzliche Regelung zur Anpassung der Erlösobergrenze bei Verfahrensregulierun-

gen mittels freiwilliger Selbstverpflichtungen behandelt § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 

ARegV nicht ausdrücklich. Dort i~t normiert, dass der Übertragungsnetzbetreiber je-

weils eine Anpassung der Erlösobergrenze zum 1. Januar eines Kalenderjahres vor-

nehmen kann, sofern eine Änderung.von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 bis Satz 3 ARegV erfolgt ist. Vorliegend steht aber eine Änderung 

von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV in Rede. 

34. In Anlehnung an die in § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV zum Ausdruck kommende 

gesetzgeberische Wertung, hat die Beschlusskammer entschieden, dem Übertra-

gungsnetzbetreiber zu ermöglichen, die ihm entstehenden Netzreservekosten je-

weils ohne Zeitverzug zu refinanzieren. Der Sachverhalt entspricht wirtschaftlich und 

materiell den Ausnahmen bei Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 bis 6a, 
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8, 13, 16 und 18 ARegV; in diesen Fällen darf der Übertragungsnetzbetreiber auf 

das Kalenderjahr abstellen, auf das die Erlösobergrenze anzuwenden sein soll (sog. 

t-0-Versatz). Bei den vorliegenden dauerhaft nicht beeinflussbaren Netzreservekos-

ten handelt es sich ebenfalls um Kosten, die aus Versorgungsaufgaben, nämlich 

solchen zur Gewährleistung der Systemsicherheit resultieren. Die Netzreserve ist 

aufgrund der Vergütungsvolumina mit einer ganz erheblichen Kostenbelastung für 

die Übertragungsnetzbetreiber verbunden. Hinzu kommt, dass die Erzeugungsaus-

lagen und Wiederherstellungskosten mangels Vorhersehbarkeit sehr volatil sind. Die 

hohe Bedeutung der Netzreserve für die Gewährleistung der Systemsicherheit zeigt 

sich auch darin, dass diese sowohl im Gesetz als auch in der Verordnung detailliert 

in eigenen speziellen Vorschriften normiert wurde (§ 13b bis § 13d EnWG und Netz-

reserveordnung). Zudem hat der Gesetzgeber mit dem Ersatzkraftwerkebereithal-

tungsgesetz die Bedeutung der Netzreserve erneut betont. Vor diesem Hintergrund 

ist es sachgerecht, dem Übertragungsnetzbetreiber auch die ihm aufgrund der Kon-

trahierung von inländischen Netzreservekraftwerken entstehenden Kosten ohne 

Zeitverzug jeweils zum 1. Januar des Kalenderjahres über die Netzentgelte refinan-

zieren zu lassen, in welchem die Netzreservearilagen jeweils vorzuhalten sind. Da-

mit wird gewährleistet, dass die Systemsicherheit nicht durch etwaige Verzögerun-

gen der Refinanzierung und damit etwaig einhergehenden Liquiditätsengpässen 

beim Übertragungsnetzbetreiber gefährdet wird. Um dies zu ermöglichen, hat der 

Übertragungsnetzbetreiber die voraussichtlichen Netzreservekosten und -erlöse 

(Plankosten und -erlöse) auf Grundlage realistischer Prognosen im Rahmen der Da-

tenmeldung zur Erlösobergrenze • spätestens zwei Werktage vor dem 01. · Oktober 

des Folgejahres mitzuteilen (vgl. Festlegung der Berichtspflichten der Übertragungs-

netzbetreiber hinsichtlich der Bildung der vorläufigen und endgültigen Netzentgelte; 

BKB-19/0001-A). 

35. Satz 4 der Beschlusstenorziffer 2 greift die von Gesetzes wegen bestehende 

Rechtspflicht des Übertragungsnetzbetreibers nach§ 5 Abs. 1 ARegV auf, was bei 

der Netzreserve bedeutet, dass die Differenz zwischen den voraussichtlich aus den 

Netzreserveverträgen entstehenden Kosten (Plankosten) und den vom Übertra-

gungsnetzbetreiber erzielbaren Erlöse jährlich vom Übertra9ungsnetzbetreiber zu 

ermitteln und auf seinem Regulierungskonto zu verbuchen ist. 

36. Um der Beschlusskammer die Wahrnehmung ihrer Aufsicht zu ermöglichen und um 

zu gewährleisten, dass die Netznutzer im Wege der Wälzung der Netzreservekosten 
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in die Netzentgelte nur mit solchen Kosten belastet werden, die sich auf den tatsäch-

lichen Leistungszeitraum (jeweils 1. Januar bis ~1. Dezember des Jahres t) bezie-

hen, hat der Übertragungsnetzbetreiber die aus den Netzreserveverträgen resultie-

renden lstkosten (Kosten und Erlöse) gesondert zu_ erfassen und gegenüber der 

Bundesnetzagentur substantiiert und nachvollziehbar darzulegen (Satz 5 der Be-

schlusstenorziffer 2). Die Kosten sind dabei im Rahmen des von der Bundesnetza-

gentur zur Verfügung gestellten Erhebungsbogens darzulegen und mit entsprechen-

den Belegen (insbesondere Rechnungen der Kraftwerksbetreiber, Systemauszüge 

z.B. SAP-Auszüge) nachzuweisen. Die Buchung erfolgt nach einheitlichen mit der 

Beschlusskammer.abgestimmten Maßstäben. Entsprechend der Beschlusstenorzif-

fer 2 Satz 6 sind dabei die ,tatsächlichen, periodengerechten Kosten im Erhebungs-

bogen einzutragen, wie sie der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Ge-

schäftsjahres zu Grunde gelegt werden. 

7. Befristung der Festle_gung 

37. Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV erfolgt die Festlegung einer wirksamen 

Verfahrensregulierung für die Dauer der gesamten Regulierungsperiode. 

38. Die vierte Regulierungsperiode endet gemäß § 3 ARegV am 31.12.2028. 

8. Widerrufsvorbehalt 

39. Aufgrund der Dynamik der Sachverhalte, die der Ermittlung und Kontrahierung des 

inländischen Netzreservebedarfs zug"runde liegen und angesichts des langen Gel-

tungszeitraums der Festlegung, behält sich die Beschlusskammer den Widerruf die-

ses Beschlusses vor. Dies ist insbesondere im Hinblick auf etwaige künftige Ände-

rungen der gesetzlichen Anforderungen ah die Netzreserve oder eine Veränderung 

der netztopographischen Gegebenheiten oder der Lastflüsse durch das Netz und 

der damit zusammenhängenden Netzengpasssituationen geboten. 

9. Kosten 

40. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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III. 

41 . Die beigefügten Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Freiwillige Selbstverpflichtung des Übertragungsnetzbetreibers vom 

05.05.2025 

Anlage 2 Netzreservevertrag vom 20.11.109.12.2024 

Rechtsbehelfsbelehrung 

42. Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde . 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandes-

gericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

43. Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerd~ und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts. verlängert werden. Die Be-

schwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

44. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer 

Dr. Heimann Wetzl 
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Anlage 1 zur zur Festlegung BKS-23/2002-R 

Anhang 1 

FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICH.TUNG DER AMPRION GMBH ZUR 
VORHALTUNG UND ZUM EINSATZ DER ANLAGE UPM SCHONGAU 
(BNA-Nr. 1248a) DER UPM GMBH IN DER INLÄNDISCHEN NETZRESERVE 
(07/2024 - 06/2026) 

Auf Grundlage des § 13b EnWG prüft der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Systemrele-

vanz von zur vorläufigen oder zur endgültigen Stilllegung angezeigten Anlagen. Anlagen, de-

ren vorläufige oder endgültige Stilllegung nach § 13b EnWG aufgrund einer ausgewiesenen 

Systemrelevanz verboten ist, gehen in die Netzreserve über. Die in die Netzreserve überführ-

ten Anlagen werden entsprechend§ 13c Abs. 2 S. 1 bzw; Abs. 4 S. 1 EnWG ausschließlich 

nach Maßgabe der von deri ÜNB angeforderten Systemsicherheitsmaßnahmen betrieben, mit 

dem Ziel, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems zu ge-

währleisten. Das vom ÜNB zur Vorhaltung inls\ndischer Netzreserve angewandte Verfahren 

wird nachfolgend für zur vorläufigen Stilllegung angezeigte Anlagen mit einer Nennleistung ab 

10 MW und für zur endgültigen Stilllegung angezeigte Anlagen mit einer Nennleistung ab 

50 MW detailliert beschrieben. 

Nach Eingang einer Stilllegungsanzeige prüft der ÜNB unverzüglich die Systemrelevanz der 

Anlage und teilt das Ergebnis seiner Prüfung dem Betreiber der Anlage und der Bundesnetz-

agentur mit. Die Begründung der Notwendigkeit der Ausweisung einer systemrelevanten An-

lage im Fall einer geplanten vorläufigen oder endgültigen Stilllegung soll sich aus der System-

analyse der ÜNB oder dem Bericht der Bundesnetzagentur nach § 3 NetzResV ergeben. Die 

Begründung kann sich auf die Liste systemrelevanter Gaskraftwerke nach § 13f Abs. 1 EnWG 

stützen. · 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter vorläufiger Stilllegung als systemrelevant aus, ist 

die Stilllegung der Anlage gemäß § 13b Abs. 4 EnWG verboten. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter endgültiger Stilllegung als systemrelevant aus, so 

hat er bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung der Ausweisung der Systemrelevanz zu 

beantragen. Solange und soweit dem Antrag auf Genehmigung .der Ausweisung der System-

relevanz durch die Bundesnetzagentur stattgegeben wurde oder die Genehmigung entspre-

chend § 13b Abs. 5 S. 6 EnWG auf Grund einer Genehmigungsfiktion als erteilt gilt und ein 

Weiterbetrieb der Anlage technisch und rechtlich möglich ist, ist dem Anlagenbetreiber die 

Stilllegung der Anlage gern.§ 13b Abs. 5 EnWG verboten. 

Des Weiteren werden Anlagen nach Maßgabe von § 50a Abs. 4 EnWG in die Netzreserve 

überführt. Hiernach sind Anlagen, die in den Ausschreibungen gemäß KVBG bezuschlagt wor-

den sind und deren Verbot der Kohleverfeuerung in den Jahren 2022 und 2023 wirksam ge-

worden wäre, bis zum 31.03.2024 weiter betriebsbereit zu halten und ab dem Zeitpunkt des 
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Kohleverfeuerungsverbots unabhängig von deren tatsächlicher Systemrelevanz in die Netzre-

serve zu überführen, soweit dies technisch und rechtlich möglich ist. 

Unbeschadet der gesetzlichen Verpflichtungen erfolgen die Bildung der Netzreserve und der 

Einsatz der Anlagen der Netzreserve auf Grundlage des Abschlusses von Verträgen zwischen 

den ÜNB und Anlagenbetreibern in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur nach Maßgabe 

der Bestimmungen der Netzreserveverordnung. 

Wesentliche Bestandteile der Vergütung können dabei die Betriebsbereitschaftsauslagen für 

die Herstellung und Vorhaltung der Betriebsbereitschaft, die Erzeugungsauslagen und der an-

teilige Werteverbrauch sowie bei endgültigen Stilllegungen darüber hinaus auch die Erhal-

tungsauslagen und die Opportunltätskosten in Form einer angemessenen Verzinsung für be-

stehende Anlagen durch verlängerte Kapitalbindung in Form von Grundstücken und weiter-

verwertbaren technischen Anlagen oder Anlagenteilen sein. 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 NetzResV wird der Umfang der Kostenerstattung des ÜNB gegenüber 

dem Anlagenbetreiber in den jeweiligen Verträgen nach Abstimmung mit der Bundesnetza-

gentur bestimmt. 

Mit dieser frelwllligen· Selbstverpflichtung erklärt die Amprion GmbH, den beigefügten 
Vertrag (01.07.2024 bis 30.06.2026} bzgl. des zur vorläufigen Stilllegung angezeigten 
Kraftwe·rks UPM Schongau, zu erfüHe·n, insbesondere die darin geregelte Vergütung an 
den Anlagenbetreiber zu leisten, unter der Voraussetzung, dass das oben beschriebene 
Verfahren· ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 

Eine Anpassung dieser freiwilligen Selbstverpflichtung erfolgt, falls sich die zugrundeliegenden 

Umstände - Insbesondere die hier in_ Rede stehenden gesetzlichen und/oder verordnungs-

rechtlichen Vorg~ben -ändern. In diesem Falle gelten die Maßgaben dieser freiwilligen Selbst-

verpflichtung jedoch fort, bis zur Änderung oder (ggf. auch rückwirkenden) Aufhebung und 

Neubescheidung der entsprechenden nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 11 Abs. 2 S. 4, 32 

Abs. 1 Nr. 4 ARegV erlassenen Festlegung durch die Bundesnetzagentur. 
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Anlage 2 zur zur Festlegung BKB-23/2002-R 

Vertrag 
über den Einsatz Lind die Vergütung der vorläufig 

stillgelegten Anlage UPM Schongau (BNA-Nummer 1248a) 

nach § 13b EnWG, §· 13c EnWG und § 9 NetzResV 

in dem Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2026 

zwischen 

Amprion GmbH 
Robert-Schuman-Straße 7 

44139 Dortmund 

USt.-IdNr. DE 8137 61 356 

- nachfolgend „Amprion" genannt -

und 

UPM GmbH 
Georg-Haindl-Straße 5 
86153 Augsburg 

USt.-ldNr DE 8125 82 521 

- nachfolgend „UPM "genannt -

einzeln „Vertragspartner" genannt -

gemeinsam „Vertragsparteien" genannt -
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Präambel 

§ 13b Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet den Übertragungs-

netzbetreiber (ÜNB) zur Prüfung, ob die vorläufige Stilllegung der AnlafJe mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer nicht unerheblichen Gefährdung 

oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorg ungs-

systems führen würde und diese Gefährdung oder Störung nicht durch andere 

angemessene Maßnahmen beseitigt werden kann. 

Wird der Betreiber einer Anlage, die vorläufig stillgelegt werden sollte, nach 

§ 13b Abs. 4 Satz 3 und 4 i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und§ 13a Abs. 1 

EnWG zu einer längeren Bereithaltung und dem Einsatz seiner Anlage zur Ge-

währleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Energieversorgun~Issys-

tems verpflichtet, so ist die entsprechende Anlage gemäß § 13c Abs. 2 S.1 

EnWG i.V.m. §§ 7, 9 Abs. 2 der Netzreserveverordnung (NetzResV) aus-

schließlich nach Maßgabe der seitens des ÜNBs angeforderten Systemsicher-

heitsmaßnahmen zu betreiben. 

Der Betreiber einer Anlage, deren vorläufige Stilllegung untersagt wurde, muss 

di.e Anlage zumindest in einem Zustand erhalten, der eine Anforderung ZUlr wei-

teren Vorhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13b 

Abs. 4 Satz 3 und 4 i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und§ 13a Abs. 1 EnWG 

ermöglicht. Er hat gegenüber dem systemverantwortlichen ÜNB Anspruch auf 

eine angemessene Vergütung. Die NetzResV gestaltet die in den §§ 13b, 13c, 

und 13d EnWG getroffenen Regelungen näher aus. 

Am 14.06.2023 wurde durch die UPM die vorläufige Stilllegung des Dampfkraft-

werks UPM Schongau bestehend aus 2 Dampfturbinen a 45 MW Nennleiistung 

- nachfolgend als „Anlage" bezeichnet- (die Anlage kann auf Grund von tech-

nischen Restriktionen aktuell 64 MW zur Verfügung stellen) mit Wirkun9 zum 

01 .07.2024 gegenüber der Bundesnetzagentur(BNetzA) sowie der Amprion an-

gezeigt. Amprion hat die Systemrelevanz der Anlage geprüft, die Systemrele-

vanz festgestellt und im Anschluss UPM und die BNetzA über die Systemrele-

vanz der Anlage in Kenntnis gesetzt. Die sich hieraus ergebende Untersagung 

der vorläufigen Stilllegung durch Amprion erkennt UPM an. UPM ist verpfllichtet, 

gegen angemessene Vergütung die Anlage bis zum 30.06.2026, 24:00 Uhr be-

Netzreserve AMPRION-UPM 01 .07.2024 bis 30.06.2026 07.2024 
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triebsbereit zu halten und verpflichtet sich, diese zur Gewährleistung der Sicher-

heit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems ausschli1eßlich 

nach Maßgabe seitens Amprion angeforderter Systemsicherheitsmaßna hmen 

zu betreiben. 

1. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des vorliegenden Vertrags sind Regelungen zu vorbereitHnden 

Maßnahmen, Einsatz und Vergütung der Anlage gemäß§ 13a Abs. 1 undl §13c 

EnWG i.V.m. §§ 7, 9 NetzResV. Hierbei wird insbesondere: 

1. die ggf. erforderliche (Wieder-)Herstellung der Betriebsbereit-

schaft der Anlage 

2. die betriebsbereite Vorhaltung der Anlage und 

3. die Einsätze der Anlage nach § 13a Abs. 1 und §13c EnWG 

durch UPM sowie die dafür zu zahlende angemessene Vergütung von Amprion 

auf Basis des EnWG und der NetzResV festgelegt. 

Jede Regelung in diesem Vertrag, die eine Zahlungspflicht der Amprion gegen-

über der UPM unmittelbar begründet oder mittelbar bewirkt, steht unter der auf-

lösenden Bedingung ihrer Ablehnung durch die BNetzA im Rahmen des Ver-

fahrens nach§ 13c Abs. 5 EnWG i.V.m. §§ 5, 6 NetzResV. 

2. Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 

2.1 Gemäß dem EnWG und der NetzResV besteht unter anderem die Pflicht der 

UPM, im Rahmen des technisch und rechtlich Möglichen die Betriebsbereit-

schaft (in vollem Umfang) der Anlage wiederherzustellen und zu erhalten. 

2.2 In dem Fall, dass während der Vertragslaufzeit durch anstehende Revisiionen, 

nach Schadensfällen, sonstige Ereignisse oder aufgrund rechtlicher od1er be-

hördlicher Auflagen, die (sofern nicht umgesetzt) den Weiterbetrieb der Anlage 

gefährden oder ausschließen, die Betriebsbereitschaft der Anlage wegfällt, wird 

UPM die Amprion über Art und Umfang sowie die Kosten, die Dringlichkeiit und 

die voraussichtliche Zeitdauer der erforderlichen Maßnahmen zur erneuten Her-

stellung der Betriebsbereitschaft (Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft) 
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unverzüglich nach Kenntniserlangung in Textform (Schreiben, Fax oder E-Mail) 

informieren. Die Information ist an die im Anhang 5 Ziffer 4 aufgeführte Adlresse 

zu richten. Hierzu wird UPM das in Anhang 6 beigefügte Formblatt verwetnden. 

Zusätzlich wird UPM gegenüber Amprion die in Ziffer 5.5 bzw. 5.6 beschriebe-

nen Meldungen vornehmen. Amprion behält sich vor, die erforderlichen Maß-

nahmen durch einen Gutachter prüfen zu lassen. 

Erforderliche Einzelmaßnahmen im Zuge regelmäßiger Wartung und Instand-

haltung, die der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsbereit-

schaft dienen, werden schnellstmöglich von der UPM ausgeführt. 

Sie sind bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 10.000 € pro Jahr mit den 

Leistungsvorhaltekosten abgegolten. Darüber hinaus anfallende Kosten wer-

den gegen Nachweis von Amprion erstattet. 

Bei darüberhinaus erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/Wieder-

herstellung der Betriebsbereitschaft, die im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € 

überschreiten, wird UPM von der Amprion die Freigabe zur Durchführung der 

Maßnahme einholen, es sei denn, eine vorherige Freigabe ist gemäß Ziffer 2.3 

entbehrlich. 

UPM wird erst nach Eingang der Freigabe und Zusage der Kostenübernahme 

durch Amprion die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft nach Maf1gabe 

der Anforderung der Amprion vornehmen. Vorstehendes gilt auch für evtl. erfor-

derliche - nicht absehbare oder durch Schäden bedingte - Nachrüstungen oder 

Erneuerungen. 

Die Vertragsparteien stellen klar, dass UPM von der Verpflichtung zur W'ieder-

herstellung der Betriebsbereitschaft der Anlage so lange befreit ist, bis Annprion 

der UPM die Freigabe zur Vornahme der für die Wiederherstellung der Betriebs-

bereitschaft erforderlichen Maßnahme erteilt und die Kostenübernahme 13rklärt 

hat. Gleiches gilt hinsichtlich der Pflicht der UPM zur Vorhaltung der Betriebs-

bereitschaft der Anlage bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahme zur 

Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft abgeschlossen ist. 

Netzreserve AMPRION-UPM 01 .07.2024 bis 30.06.2026 07.2024 



Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegten Anlage UPM Schongau Seite 6 von 21 

2.3 Bei Gefahr im Verzug kann die UPM erforderliche Sicherungs- und Sofortmaß-

nahmen für eine eventuelle Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft ohne 

vorherige Freigabe auf Kosten der Amprion vornehmen. Gefahr im Verzvg liegt 

vor, wenn ohne die unmittelbare Durchführung von Sicherungs- und Sofortmaß-

nahmen der Eintritt von Gefahren für Leib, Leben oder die Gesundheit, deir Ein-

tritt von erheblichen Schäden an der Anlage, Umweltschäden oder Verstößen 

gegen Genehmigungen, Gesetze und sonstige allgemeingültige Vorschriften 

(einschließlich Umwelt- oder Arbeitsschutzrecht) droht und der UPM ein Abwar-

ten der Freigabe zur Durchführung der Maßnahmen zur Wiederherstellung der 

Betriebsbereitschaft nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall sind die In-

formationen über Art und Umfang sowie die Kosten der erforderlichen Maßnah-

men schnellstmöglich mitzuteilen. Die Entscheidung über Maßnahmen zur Wie-

derherstellung der Betriebsbereitschaft, welche über die zunächst vorgHnom-

menen Sicherungs- und Sofortmaßnahmen hinausgehen, liegt gemäß Ziffer 2.2 

bei Amprion. 

3. Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

3.1 UPM verpflichtet sich zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anla~ie ge-

mäß den zwischen den Vertragsparteien abgestimmten technischen Randbe-

dingungen (Anhang 1 ). Hierzu gehört auch die Bereithaltung und Qualifikation 

des für den Kraftwerksbetrieb erforderlichen Personals. Außer bei bestehHnden 

Leistungseinschränkungen gemäß Ziffer 5 kann die Anlage während des in An-

hang 1 genannten Einsatzzeitfensters unter Beachtung der dort gena1nnten 

technischen Randbedingungen durch Amprion zu einer Einspeisung gemäß 

den Regelungen des Anhang 3 angefordert werden. 

3 .2 UPM ist berechtigt, das für die Betriebsführung notwendige Personal ggf,. auch 

durch den Abschluss eines Betriebsführungsvertrages mit einem dritten !Unter-

nehmen zu beschaffen. 

3.3 UPM wird die zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlage anfalli3nden 

üblichen Wartungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen sowie Ersatz-, Erneue-

rungs-, und Umbaumaßnahmen einschließlich Maßnahmen aufgrund behördli-

cher Anordnung im Rahmen eines gewöhnlichen Kraftwerksbetriebes nach 

pflichtgemäßem Ermessen planen und durchführen. 
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3.4 Revisionen werden von UPM jeweils für das jeweilige Sommerhalbjahr (1 . April 

- 30. September) geplant und die Zeiträume mit Amprion bis zum 31 . Ol<tober 

des Vorjahres abgestimmt. Unterjährige planbare Kurzstillstände werdem mit 

der Amprion ebenfalls mit ausreichend zeitlichem Vorlauf abgestimmt. 

3.5 Rechtlich vorgeschriebene oder durch Behörden angeordnete Prüfungen und 

Auflagen sind durch die UPM zu erbringen. 

3.6 Die UPM sorgt für einen Versicherungsschutz der Anlage nach den für Kraft-

werke praktizierten Grundsätzen. Hierzu gehören insbesondere das Vorlliegen 

einer Haftpflichtversicherung. Sollten Anpassungen beim Versicherungsschutz 

erforderlich werden, wird die UPM für den Abschluss eines entsprechHnden 

Versicherungsvertrages sorgen. 

3. 7 Hat Amprion nach einem auftretenden Schadensfall während der VertragIslauf-

zeit die Kosten für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft gemäß Ziffer 

2 getragen und UPM Zahlungen aus einer der vorstehenden Versicherungen 

erhalten, so hat Amprion bis zur Höhe dieser Zahlung einen Erstattungsan-

spruch gegen UPM, wenn und soweit sich die Leistungen der Versicherung auf 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft beziehen. Erl1öhen 

sich in der Folge die von UPM zu zahlenden Prämien, so wird die Differenz zur 

bisherigen Höhe der Versicherungsprämie durch Amprion getragen. 

3.8 UPM verpflichtet sich, den zum Betrieb und zur betriebsbereiten Vorhaltung der 

Anlage erforderlichen Elektrizitätsbedarf (Stromeigenbedarf) zu decken. 

3.9 Ferner führt UPM die Bearbeitung technischer, betriebs- und finanzwirtschaftli-

cher, steuerlicher, organisatorischer und rechtlicher Angelegenheiten durch. 

Hierzu zählt insbesondere die IT-Anbindung und Wartung, der Kraftwerlksein-

satz, das Bilanzkreismanagement sowie das Beschaffungs- und Vertra9sma-

nagement (z.B. für Brennstoff, C02, Entsorgung usw.). Dies beinhaltet auch die 

kontinuierliche Meldung von Einsatzplanungsdaten und Nichtbeanspruchbar-

keiten gern. Anhang 3 Ziffer 2.1. Außerdem stellt UPM die KraftwerksleitLmg. 
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4. Einsätze der Anlage 

4.1 UPM ist verpflichtet, Anforderungen der Amprion zum Einsatz der Anla~1e zur 

Durchführung von Systemsicherheitsmaßnahmen (Einsatzanforderung) gemäß 

den zwischen den Vertragsparteien abgestimmten technischen Randbedingun-

gen (siehe Anhang 1) zu erfüllen. Dies gilt nicht insoweit, als die Leistun!~sein-

schränkungen nach Ziffer 5 bestehen. Eine Einsatzanforderung darf die 1in An-

hang 1 aufgeführte Mindestbetriebszeit der Anlage nicht unterschreiten. 

4.2 UPM unterliegt ausschließlich hinsichtlich des Aspekts, ob eine Leistungserzeu-

gung/Leistungserbringung erfolgen soll sowie hinsichtlich der Höhe der ◄~inzu­

speisenden Wirk- und Blindleistung und des Einspeisungszeitraums nach Maß-

gabe von Anhang 3 den Einsatzanforderungen der Amprion. Zur Einsatzanfor-

derung sendet die Amprion der UPM einen Einsatzfahrplan, der die Höhe und 

Dauer der zu liefernden Leistung unter Berücksichtigung der technischen !Rand-

bedingungen gemäß Anhang 1 regelt. Der detaillierte Anforderungsprozess 

wird in Anhang 3 geregelt. 

4.3 UPM ist berechtigt, von Einsatzanforderungen abzuweichen, sofern und soweit 

UPM auf Grundlage einer Prognose auf Basis der ex-ante Erkenntnismöglich-

keiten zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Abweichung von der Einsatz-

anforderung annimmt, dass eine Umsetzung dieser Einsatzanforderung 

a) gegen Gesetze und sonstige allgemeingültige Vorschriften (einschließ-

lich Umwelt- oder Arbeitsschutzrecht) verstoßen würde oder 

b) gegen Verpflichtungen oder Auflagen aus Genehmigungen oder Erlaub-

nissen verstoßen würde oder 

c) Leib und Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden würde 

oder 

d) gegen anerkannte Regeln der Technik verstoßen würde; dabei gelten für 

das Reservekraftwerk dieselben Regeln wie für regulär im Markt einge-

setzte Kraftwerke oder 

e) zu einem erheblichen Schaden an der Anlage führen könnte. 
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UPM ist zudem berechtigt, von einer Einsatzanforderung abzuweichen, ~;oweit 

der Abtransport der Energie im Anschlussnetz nicht möglich oder begrenzt ist 

und der Betreiber des Anschlussnetzes die UPM hierauf ausdrücklich hin~Iewie-

sen und eine Anpassung der Einspeisung verlangt hat (vgl. Ziffer 5.3). Sobald 

UPM Kenntnis einer Abweichung von Einsatzanforderungen erlangt, ist die 

Amprion Netzführung (Anhang 5, Ziffer 1.3) unverzüglich telefonisch und per 

Mail zu informierten. 

Hinsichtlich der Ausübung ihrer Berechtigung zum Abweichen von Einsatzan-

forderungen gemäß dieser Ziffer 4.3 ist UPM nicht in der Lage und daher nicht 

verpflichtet, etwaige Auswirkungen einer solchen Abweichung auf das Eleiktrizi-

tätsversorgungssystem zu überprüfen. Sofern und soweit während des nach der 

originären Einsatzanforderung angeforderten Zeitraumes ein zur Abweichung 

berechtigender Umstand nach dieser Ziffer ganz oder teilweise wegfällt und 

UPM hiervon Kenntnis hat, ist UPM verpflichtet, die Amprion schnellstmöglich 

hierüber in Kenntnis setzen. 

4.4 Falls UPM den zur Abweichung von einer Einsatzanforderung berechtigenden 

Umstand nach Ziffer 4.3 schuldhaft unzutreffend prognostiziert hat, bleibt i~s der 

Ampr.ion unbenommen, UPM auf Ersatz eines durch die Abweichung von der 

Einsatzanforderung entstandenen Schadens in Anspruch zu nehmen, aller-

dings nur soweit ein solcher Schaden von UPM durch Versicherungsschutz ge-

mäß Ziffer 3.6 dieses Vertrages abgedeckt ist. Hat die UPM die Wartung und 

Instandhaltung der Anlage nach den anerkannten Regeln der Technik durchge-

führt, hat sie einen zur Abweichung von einer Einsatzanforderung berechtigen-

den Umstand, sofern und soweit dieser die Wartung und Instandhaltung betrifft, 

nicht zu vertreten. 

4.5 UPM wird die Anlage gemäß § 13c Abs. 2 EnWG i.V.m. § 7 NetzResV aus-

schließlich auf Einsatzanforderung der Amprion gemäß den in diesem Vertrag 

vereinbarten Regelungen einsetzen. Probestarts gemäß Ziffer 4.8 und 4.9 er-

folgen nach vorheriger Abstimmung mit der Amprion; diese sind nur durchzu-

führen, sofern im selben Jahr keine Einsatzanforderungen durch Ampri1on er-

folgt sind bzw. solche nicht absehbar sind. Probestarts zur Durchfürhung erfor-

derlicher Prüfungen aus Genehmigungsbescheiden / TÜV-Auflagen könm:?n un-

abhängig zum vorangehenden Satz durchgeführt werden. 
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4.6 UPM wird die Anlage unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, belhördli-

chen und vertraglichen Auflagen und Bedingungen, den anerkannten Regeln 

der Technik und nach Maßgabe dieses Vertrages betreiben. 

4.7 Die Übergabe der Stromlieferungen erfolgt jeweils an den Generatorklemmen 

des Kraftwerksgenerators über einen geeichten Zähler. Der Weitertransport bis 

zum Netz des vorgelagerten Netzbetreibers liegt im Verantwortungsbereich der 

UPM. Der Weitertransport im jeweiligen Netz des vorgelagerten Netzbetreibers 

liegt nicht im Verantwortungsbereich von UPM. 

4.8 Zur Bereithaltung und Sicherung der Betriebsbereitschaft, zur Minimierung des 

Risikos eines Startversagens sowie zur Mitarbeiterqualifikation führt die· UPM 

mindestens einen Probestart nach Freigabe durch die Amprion pro Jahr idurch, 

sofern die vorgenannten Ziele nicht bereits im Rahmen von Einsatzanforderun-

gen durch Amprion erreicht werden können. UPM informiert vor jedem Probe-

start die Netz- und Systemführung der Amprion mit einer Vorlaufzeit von zehn 

bis sieben Tagen (innerhalb der Betriebszeiten des Amprion Front-Office Ener-

giemarkt von 08.00 Uhr bis 16:00 Uhr täglich). Der Einsatzfahrplan zum Probe-

start ist an die in Anhang 5 Ziffer 1.5, 2.2, 2.3, 2.5 und 3 genannten E-Mail-

Adressen zu senden wie in Anhang 7 Prozess a. beschrieben. Nach einE:ir ers-

ten Prüfung der Durchführbarkeit durch Amprion kann bei Bedarf in Abstimmung 

zwischen beiden Vertragspartnern der Probestart entsprechend verlegt werden. 

Der zwischen den Vertragspartnern vorabgestimmte Fahrplan wird von Arnprion 

nochmals zur Bestätigung über den Harmonisierten Aktivierungsprozess (HAP, 

vg 1. https ://www. netztranspa renz. de/de-de/Systemd ienstleistu nge n/Be-

triebsf%C3%BChrung/Red isoatch/Harmonisierter-Aktivierungsprozess) in 

Form einer ActivationOrder (ACO) an die UPM übermittelt. Die UPM wiird die 

ACO über den HAP mit einer entsprechenden ActivationResponse (ACR)-Datei 

beantworten. 

4.9 Rechtlich und behördlich vorgeschriebene Prüfungen (z.B. KalibrierunfJ) und 

Maßnahmen zur Mitarbeiterqualifikation sollen soweit möglich im Rahmem von 

Einsatzanforderungen durch Amprion oder, sofern dies nicht möglich iist, im 

Rahmen der Probestarts durchgeführt werden. In Ausnahmefällen können 
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diese nach Zustimmung der Amprion auch bei separat durchgeführten Probe-

starts und -fahrten erfolgen, wobei Amprjon die Zustimmung nicht grundlo,s ver-

weigern darf. 

4.10 UPM überträgt Amprion die im Rahmen der Probestarts und -fahrten nach Maß-

gabe von Ziffer 4.8 und 4.9 erzeugte elektrische Energie in den Redispa1tchbi-

lanzkreis der Amprion als Fahrplanlieferung in ganze-MW-Auflösung entspre-

chend Ziffer 4.12. liegen Änderungen gegenüber dem gemäß Ziffer 4.8 abge-

stimmten Fahrplan vor, so wird UPM spätestens am dritten Werktag vor den 

Probestarts und -fahrten das Frontoffice Energiemarkt der Amprion (innE:!rhalb 

der Betriebszeiten von 08.00 Uhr bis 16:00 Uhr täglich) mündlich informieren 

(Anhang 5 Ziffer 2.3) und zusätzlich den aktualisierten Fahrplan über den HAP 

mittels ActivationReductionNotification (ARN) an Amprion übermitteln (siehe 

auch Anhang 7 Prozess b.). Nachträglich kurzfristig notwendige Fahrplanan-

passungen können in Abstimmung mit dem Frontoffice Energiemarkt der 

Amprion vorgenommen werden. Hierzu wird UPM die Anpassungen zwischen 

8:00 Uhr und 10:00 Uhr am Vortag vor den Probestarts und -fahrten mündlich 

an das Frontoffice Energiemarkt und elektronisch mittels einer ActivationR.educ-

tionNotification (ARN) über den HAP Amprion mitteilen Sich ergebende Abwei-

chungen während der Durchführung der Probestarts wird UPM unverzüglich der 

Amprion Koordination Netzführung und Systemeinsatz (Anhang 5, Ziffe:r 1.4) 

telefonisch und elektronisch per ARN über den HAP mitteilen. 

4.11 UPM führt das für den Betrieb der Anlage notwendige Bilanzkreis- und Zähl-

wertmanagement durch. 

4.12 UPM stellt Amprion die im Rahmen des vorliegenden Vertrages erzeugte elekt-

rische Arbeit im Bilanzkreis 11XREDISPATCH--T (Redispatchbilanzkreis der 

Amprion) als Fahrplanlieferung aus dem Bilanzkreis 11 XLEW-UPM-ASS--8 (Bi-

lanzkreis der Lechwerke AG) zur Verfügung. Die Differenzmenge zwi:schen 

Fahrplanlieferung und real erzeugter Energie inklusive An- und Abfahrrampen 

verbleibt im Bilanzkreis der UPM. 

4.13 UPM wird die im Rahmen der Einsätze verbrauchten Hilfs- und Zusatzsta,ffe im 

Rahmen des technisch und rechtlich Möglichen wiederbeschaffen oder di1e Vor-

haltung veranlassen. 
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4.14 UPM wird die im Rahmen dieses Vertrages über den Einsatz und die Vergütung 

der vorläufig stillgelegten Anlage erforderlichen C02-Zertifikate für das Vorjahr 

am 15. April eines Jahres bzw. dem letzten vorherigen Handelstag beschaffen 

und fristgerecht bis zum 30. April eines Jahres bei der Deutschen Emissions-

handelsstelle (DEHSt) abgeben. Die Anzahl der zu beschaffenden Zertifikate 

wird nach Prüfung der Emissionsberichte durch den Zertifizierer mit Hil1fe der 

zertifizierten Faktoren (Heizwert, Emissionsfaktor, Oxidationsfaktor) aus der in 

der Anlage verbrauchten Erdgasmenge ermittelt. Maßgebend für die Entgelte 

der Emissionsberechtigungen ist der Settlement-Preis des Jahresfutunas für 

C02-Emissionsberechtigungen am Terminmarkt der European Energy 

Exchange (EEX) am Tag der Beschaffung. Die hierbei anfallenden Kostein wird 

UPM Amprion nachweisen. 

4.15 Die beim Einsatz anfallenden Entsorgungsprodukte wie Laugen, Säuren, Ab-

fälle, Regenerierungswasser und Sonstige werden von der UPM gemälß den 

gesetzlichen Bestimmungen entsorgt. 

4.16 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass bei Beendigung des Vertragsverh:ältnis-

ses UPM sich bemüht, die erforderlichen Genehmigungen zu einem Abtransport 

und Weiterverkauf der Hilfs- und Zusatzstoffe zu erwirken. In dem Fall, dass 

diese Bemühungen keinen Erfolg haben, sorgt UPM für die fachgerechtia Ent-

sorgung der gelagerten Stoffe. Die Vertragsparteien stimmen überein, dass die 

Verpflichtungen gemäß dieser Ziffer ggfs. auch nach Ablauf des VertragHs ge-

mäß Ziffer 11 zu erfüllen sind und dabei als Bestandteil dieses Vertrages g1elten. 

Dies gilt ebenso für alle anderen Nachlaufkosten, die zum Zwecke der ord-

nungsgemäßen Vertragsdurchführung veranlasst wurden und auch nact, Ver-

tragsbeendigung entstehen. 

5. Leistungseinschränkung / Befreiung von der Leistungspflicht 

5.1 Insbesondere durch rechtlich vorgeschriebene Prüfungen (Kalibrierung) sowie 

Probestarts und -fahrten, durch Wartung, Instandsetzung sowie Revisionen, 

durch unterjährige planbare Kurzstillstände, durch nicht absehbare oder außer-

gewöhnli.che Schäden, Nachrüstungen oder Erneuerungen der Anlage, durch 

gesetzliche Auflagen und Verbote, durch Verzögerungen bei der Be- oderr Wie-

derbeschaffung der Hilfs- und Zusatzstoffe etc. kann es zu vorübergehE:mden 
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Betriebseinschränkungen der Anlage kommen. In diesen Fällen ist die UPIM von 

der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanforderung gemäß Ziffer 4.1 entspre-

chend dem Umfang der Betriebseinschränkung befreit. Zur Klarstellung is,t fest-

gehalten, dass die UPM verpflichtet ist, solche Betriebseinschränkunge!n auf 

das geringstmögliche Maß zu beschränken. 

5.2 Einsätze der Anlage unterliegen dem Risiko von Startversagern, von störungs-

bedingten Teilverfügbarkeiten oder eines vollständigen Ausfalls und längerfris-

tiger technischer Nichtverfügbarkeit. In diesen Fällen ist die UPM bis zur !Behe-

bung der vorgenannten Störung von der Pflicht zur Durchführung der Einsatz-

anforderung gemäß Ziffer 4.1 befreit. 

5.3 lrn vorgelagerten 110 kV-Netz können Transitbeschränkungen entstehen, die 

einen freien Einsatz der Anlage nicht mehr zulassen. Soweit ein Betrieib der 

Anlage in diesem Fall aufgrund entsprechender Vorschriften unzulässi~I oder 

tatsächlich unmöglich ist, ist die UPM für den Zeitraum der Betriebseinschrän-

kung von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanforderung nach Ziffer 4.1 

befreit. 

5.4 Ist ein Vertragspartner aufgrund höherer Gewalt daran gehindert, seine VE!rtrag-

lichen Verpflichtungen ganz oder teilweise zu erfüllen, ist er von diesen Ver-

pflichtungen befreit, soweit und solange die Fehler und Störungen nicht beho-

ben sind. Höhere Gewalt meint ein unbeeinflussbares nicht abwendban:?s Er-

eignis oder einen ebensolchen Umstand, infolgedessen ein Vertragspartner 

seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht erfüllen kann, z. B. wegen 

Krieg, Streik, Aussperrung, Naturkatastrophen, Blitzschlag, etc. Dem von der 

höheren Gewalt betroffenen Vertragspartner entsteht In diesem Fall im Hinblick 

auf die nicht erbrachten oder nicht abgenommenen Leistungen, Lieferungen 

oder Abnahmen keine Verpflichtung, Schadensersatz zu leisten. Der von höhe-

rer Gewalt betroffene Vertragspartner hat alle wirtschaftlich zumutbaren Maß-

nahmen zur Wiederherstellung der normalen Durchführung dieser Veminba-

rung innerhalb der kürzest möglichen Frist zu ergreifen. 

5.5 Bei vorhersehbaren Verfügbarkeits- oder sonstigen Einschränkungen dHr An-

lage nach Maßgabe von Ziffer 5.1 - 5.4 wird UPM die Amprion unmittelbair nach 

Netzreserve AMPRION-UPM 01 .07.2024 bis 30.06.2026 07.2024 

t?J 



Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegten Anlage UPM Schongau Seite 14 von 21 

Bekanntwerden über deren Umfang und voraussichtliche Dauer benachrichti-

gen und Nichtbeanspruchbarkeiten gemäß Anhang 3, Ziffer 2.1 melden. Unmit-

telbar vor Eintritt der Nichtbeanspruchbarkeit informiert UPM Amprion zIusätz-

lich telefonisch über den voraussichtlichen Zeitraum der Nichtbeanspruchbar-

keit. Diese Information ist an die in Anhang 5 Ziffer 1.4 aufgeführte Telefonnum-

mer zu richten (Koordination Netzführung und Systemeinsatz). Außerdem wird 

UPM, soweit einschlägig, nach Ziffer 2.2, 2.3 oder 3.3 weiter verfahren. 

5.6 Jegliche nicht vorhersehbare Verfügbarkeits- oder sonstige Einschränkungen 

der Anlage werden inklusive des voraussichtlichen Zeitraums der LeistuniJsein-

schränkung unmittelbar nach Bekanntwerden durch UPM unverzüglich p,erTe-

lefon an die in Anhang 5 Ziffer 1.4 aufgeführte Telefonnummer gemeldet (Koor-

dination Netzführung und Systemeinsatz), Gleiches gilt für die anschließenden 

Wiederverfügbarkeiten der Anlage. Zusätzlich wird UPM die Information per E-

Mail an die in Anhang 5 Ziffer 1.4, 2.3, 2.5 und 3 aufgeführten E-Mail-Adriessen 

senden. Des Weiteren müssen Nichtbeanspruchbarkeiten und angepasste Ein-

satzplanungsdaten gemäß Anhang 3, Ziffer 2.1 gemeldet werden. 

6. Kostenerstattung und Rechnungslegung 

6.1 Die nachgewiesenen Kosten für die erforderlichen Wiederherstellungen uind die 

Vorhaltung der Betriebsbereitschaft (Betriebsbereitschaftsauslagen) sowie den 

Einsatz der Anlage (Erzeugungsauslagen) werden unter Berücksichtigung von 

Ziffer 2.2 dieses Vertrages gemäß§ 13c Abs. 1 EnWG i.V.m. § 9 Abs. 2 Netz-

ResV durch Amprion erstattet. Die Kosten für die Wiederherstellung werden je-

weils nach Abschluss einzelner Maßnahmen und Vorliegen sämtlicher !Rech-

nungen bis zum 10. Werktag des Folgemonats in Rechnung gestellt. Teilab-

rechnungen während der erstmaligen Wiederherstellung sind möglich, sobald 

ein Betrag in Höhe von mindestens 50.000 EUR von der UPM in Rechnung 

gestellt und nachgewiesen wurde. 

6.2 Für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlage zahlt Amprion ~m die 

UPM die notwendigen Kosten gemäß § 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EnWG i.V.rn. § 9 

Abs. 2 Nr. 2 NetzResV. Die Höhe der Betriebsbereitschaftsauslagen sowi1e wei-

tere Einzelheiten diesbezüglich sind in Anhang 2 festgelegt. 
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6.3 Die Betriebsbereitschaftsauslagen werden jeweils bis zum 10. Werktag dets Fol-

gemonats für den vorangegangenen Monat in Rechnung gestellt oder per Gut-

schriftsverfahren durch Amprion vergütet. Etwaige Abweichungen zwischen 

Gutschrift und tatsächlich angefallenen Kosten, werden in einer Jahresspitzab-

rechnung ausgeglichen. 

6.4 Kosten für Einsätze der Anlage gemäß Ziffer 4.1 - 4.16 und ggf. weitere ein-

satzabhängige Kosten und Abgaben werden von der Amprion gemäß § 13c 

Abs. 1 Nr. 2 EnWG i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 1 NetzResV und § 6 Abs. 3 Nr. 1 

NetzResV vorbehaltlich der Anerkennung der Kosten durch die BNetzA mstat-

tet. Die Ausgleichsenergiekosten, die im Bilanzkreis der UPM für die Anlage 

anfallen, werden der UPM von der Amprion auf lstkostenbasis erstattet. Erlöse 

aus Ausgleichsenergie werden an die Amprion weitergereicht. Weitere Einzel-

heiten dazu werden in Anhang 2 geregelt. 

6.5 Die anfallenden Kosten gemäß Ziffer 6.4 werden im Gutschriftverfahren von 

Amprion erstattet. Anhand des aktuellen Preisblattes (Anhang 2.1) zahlt 

Amprion an UPM einen monatlichen Abschlag für einsatzabhängige Kosti~n an-

hand der Fahrplandaten. Amprion erstattet den jeweiligen Betrag nach E:lrfolg-

tem Leistungsabruf der Anlage als Gutschrift bis zum 15. Werktag des Folge-

monats. Nach Abschluss eines Kalenderjahres erfolgt eine Abschlussrechnung 

der einsatzabhängigen Kosten durch Amprion. Hierfür erbringt UPM bis zum 30. 

Juni des Folgejahres die notwendigen Nachweise. Bei der Abschlussrecl1nung 

der einsatzabhängigen Kosten werden bereits erfolgte Zahlungen sowie ange-

fallene Ausgleichsenergiekosten bzw. -erlöse der Anlage berücksichtigt. Mit der 

Abschlussrechnung werden unter Beachtung der geleisteten monatlichein Ab-

schlagszahlungen zu viel bzw. zu wenig gezahlte Beträge als Gutschriflt bzw. 

Rechnung an UPM ausgeglichen. Nachweise, die der UPM zum Abrechn1ungs-

zeitpunkt noch nicht vorliegen, können nachgereicht werden. Amprion er:stattet 

der UPM die entsprechenden Beträge nach Prüfung. 

6.6 UPM und Amprion sind sich einig, dass ein anteiliger Werteverbrauch gemäß 

§ 13c Abs.1 Satz 1 Nr. 3 EnWG aufgrund des Alters der Anlage nicht besteht. 
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6.7 Rechnungen an die Amprion sind unter den Anforderungen eines entsprechen-

den Nachweises i.S.d. Ziffer 6.11 an den zentralen Rechnungseingang der 

Amprion zu stellen: 

6.8 Als Nachweis genügt die Vorlage einer durch einen Dritten an die UPM gestell-

ten Rechnung bzw. der anderweitige Nachweis entsprechender Kosten. Für ei~ 

gens von der UPM erbrachte Leistungen genügen als Nachweis interne Ver-

rechnungsbelege. Sofern die Amprion ein berechtigtes Interesse an Nachwei-

sen in einer anderen Form oder einem anderen Umfang hat, wird die UPM der 

Amprion auf Nachfrage solche Nachweise (z.B durch Wirtschaftsprüfertestate) 

zur Verfügung stellen. 

6.9 Rechnungen sind binnen 14 Tagen nach Rechnungseingang fällig . 

6.10 Die Rechnungen sind entsprechend den gesetzlichen Regeln des UStG (insbe~ 

sondere §§ 14, 14a UStG) auszustellen. Alle abzurechnenden Beträge sind 

Netto-Beträge. Hinzu kommt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. 

6.11 Alle Zahlungen aus diesem Vertrag stehen unter dem Vorbehalt einer Freigabe 

bzw. Genehmigung durch die BNetzA, sofern diese gern. § 13c Abs. 5 EnWG 

für die Kostenanerkennung der Amprion erforderlich ist und sofern die Freigabe 

bzw. Genehmigung durch die BNetzA vorab noch nicht erfolgt ist. Nach Frei-

gabe bzw. Genehmigung der Kosten durch die BNetzA werden zuwenig ge-

zahlte Zahlungen an UPM nachgezahlt bzw. zuviel erhaltene Zahlungen von 

UPM zurückerstattet. 

6.12 Die Vertragspartner sind sich einig, dass Amprion in seiner Eigenschaft als Ver-

sorger i.S.d. StromStG und Erlaubnisinhaber nach § 4 StromStG die von UPM 

erzeugte elektrische Energie unversteuert übernimmt. Hierfür stellt Amprion der 

UPM den Versorgererlaubnisschein nach§ 4 Abs. 2 StromStG zur Verfügung. 

UPM ist in seiner Eigenschaft als Versorger bzw. Eigenerzeuger i.S.d. 

StromStG für die strom- und energiesteuerliche Eigenverbrauchsbesteuerung 
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des Kraftwerksbetriebs selbst verantwortlich. Eine Originalmehrausfer1tigung 

der Versorgererlaubnis stellt die UPM der Amprion ebenso zur Verfügung. Ener-

gie- und stromsteuerlicher Verwender für beim Kraftwerkseinsatz verbraiuchte 

Energieerzeugnisse und Strom ist die UPM. UPM ist damit der Entlastunigsbe-

rechtigte gegenüber dem. Hauptzollamt für beim Kraftwerksbetrieb eingesetzte 

Energieträger. Der Einsatz von Brennstoffen durch UPM und die Deckung des 

Stromeigenbedarfs durch UPM, jeweils gegen Kostenerstattung, stellen keine 

strom- und energiesteuerlichen Lieferungen von Energieträgern und Stroim von 

UPM an Amprion dar. 

7. Bereitstellung von Informationen 

7.1 Die Vertragsparteien benennen in den Anhängen 4 und 5 Kontaktstellen, die an 

der Umsetzung des vorliegenden Vertrags beteiligt sind. 

7.2 Die Wirk-/ Blindleistungseinspeisung und die Schalterstellung des Generator-

leistungsschalters werden in Echtzeit über einen mit den Vertragsparteiem ab-

gestimmten Übertragungsweg zur Verfügung gestellt (z.B. SYNA-Komrnstre-

cken ). 

8. Haftung 

8.1 Die Vertragsparteien haften einander für Sach- und Vermögensschäden, die 

aus einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herrühren. 

Die Haftung ist im Fall leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstyp1ische, 

vorhersehbare Schäden begrenzt und für mittelbare Schäden ausgeschlossen. 

Im Fall der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haften die Vertrags-

parteien einander nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln, wobei 

die Haftung für grob fahrlässig verursachte Sach- und VermögensschädEm auf 

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt und für mittHlbare 

Schäden ausgeschlossen ist. 

a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen ver-

standen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragsparteien regel-

mäßig vertraut und vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 
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b) Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertrags-

partner bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vo-

rausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm beikannt 

waren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung der verkehrsüblichen 

Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Die Vertragsparteien sind sich einig , dass 

der vertragstypische, vorhersehbare Schaden eine Summe von 2,5 Mio. € pro 

Schadensfall und Jahr nicht übersteigt. 

8.2 Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus der schuldhaften Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. 

8.3 Eine Haftung der Vertragsparteien nach zwingenden Vorschriften des Haft-

pflichtgesetzes und anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 

8.4 Die Ziffern 8.1 bis 8.3 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeit-

nehmer sowie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, 

soweit diese für den jeweiligen Vertragspartner Anwendung finden. 

9. Änderung der Verhältnisse 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass sie bei wesentlichen Änderun-

gen der wirtschaftlichen, technischen oder rechtlichen Verhältnisse (inkl. regu-

latorischer Vorgaben) in Gespräche darüber eintreten werden, ob und gegebe-

nenfalls auf welche Weise diese Änderungen eine Modifikation dieses Vertra-

ges verlangen, Maßnahmen (z.B. Investitionen), die vor Änderungen der Ver-

hältnisse veranlasst wurden, werden nach den Regelungen, die vor Änderung 

der Verhältnisse galten, behandelt. 

Dies betrifft insbesondere etwaige Neuregelungen durch Verordnung gern. 

§ 13i Abs. 3 EnWG oder Festlegungen gern. § 13j Abs. 1 bis 3 EnWG. 

10. Gerichtsstand 

Für Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag verein-

baren die Vertragsparteien als ausschließlichen Gerichtsstand Frankfurt. IEs gilt 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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11. Vertragsdauer und -beendigung 

11 .1 Der Vertrag tritt zum 1. Juli 2024, 00:00 Uhr, in Kraft. Der Vertrag hat eine Lauf-

zeit bis zum 30. Juni 2026, 24:00 Uhr, es sei denn, dass die Systemrel,evanz 

der Anlage entfällt. In diesem Fall endet der Vertrag mit Entfallen der System-

relevanz. 

11 .2 Im Falle der Beendigung erstattet Amprion gegen geeignete Nachweise Mehr-

kosten für den Rückbau von Um- und Einbauten, die im Zusammenhang mit der 

Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft vorgenommen wurden. Soweit Um-

und Einbauten die Rückbaukosten nicht erhöhen, da diese auch im Fall einer 

Stilllegung angefallen wären, sind diese Kosten nicht erstattungsfähig. 

12. Ermittlung und Berechnung der investiven Vorteile 

12.1 Setzt UPM die Anlage nach Ablauf der Dauer der Ausweisung als systernrele-

vantes Kraftwerk wieder eigenständig an den Strommärkten ein, einschli,eßlich 

des Einsatzes zur betrieblichen Eigenversorgung des Produktionsstandorts 

Schongau oder eines anderen zum UPM-Konzern gehörenden Produktions-

standorts, ist der Restwert der investiven Vorteile, die UPM erhalten hat, zu er-

statten. 

12.2 Setzt UPM die Anlage nach Ablauf der Dauer der Ausweisung als systemrele-

vantes Kraftwerk endgültig still , ist der Restwert der investiven Vorteile, die1 UPM 

erhalten hat, zu erstatten. 

12.3 Der Restwert der investiven Vorteile ist gemäß Hinweispapier der Beschluss-

kammer 8 der Bundesnetzagentur zur Rückerstattung des Restwerts inveistiver 

Vorteile (Anhang 8) zu ermitteln. 

13. Teilunwirksamkeit, Ve.rtragslücken, Vertragsauslegung 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführ-

bar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar wHrden, 

bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirk:same 

und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung, welche 

die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
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verfolgt haben, am nächsten kommen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 

entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

14. Vertragsausfertigung 

Der Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegtEm An-

lage wird doppelt ausgefertigt; jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung. 

Die Vertragsparteien stellen der BNetzA unverzüglich eine Kopie und inn1erhalb 

eines Monats eine weitere, untereinander abgestimmte Fassung des Veritrages 

zur Verfügung, welche um die Ihrer Ansicht nach bestehenden Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse von sich und Geschäftspartnern geschwärzt ist. 

15. Vertragsanhänge 

Die folgenden Anhänge sind integraler Bestandteil dieses Vertrages und kön-

nen in Abstimmung mit der BNetzA bei Bedarf angepasst werden: 

• Anhang 1: Technische Randbedingungen 

• Anhang 2: Festlegung der Vergütung 

• Anhang 2.1: Preisblatt 

• Anhang 3: Anforderung zur Einspeisung 

• Anhang 3.1: Anforderungsformular 

• Anhang 4: Kontaktstellen UPM 

• Anhang 5: Kontaktstellen Amprion 

• Anhang 6: Anzeige einer Maßnahme zur (Wieder-) Herstellung der 
Betriebsbereitschaft 

• Anhang 7: Schnittstellen und Prozessbeschreibung von Probestarts 

• Anhang 8: Hinweis zur Rückerstattung des Restwerts investiver 
Vorteile 
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16. Unterschriften 

UPM GmbH 

Amprion GmbH 
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Anhang 1 Technische Randbedingungen 

Für die Anlagen gelten folgende, bei einer Anforderung durch Amprion zu beachtende, Randbedingungen: 

Anlage Mindestl maximaler Lastgradient Anforderungszeit bis zur Mindestbetriebszeit Anforderungszeit bis 
eistung im Lastfolgebetrieb Netzsynchronisation zur Netztrennung 

UPM Schongau 8MW 10 MW/15 min *36 h: Stillstand > 72h 6h 90 Min **12 h: Stillstand < 48 h 

Technische Daten Kraftwerk UPM Schongau 
Betriebsart Ständige Betriebsbereitschaft, Redispatch 

max. Nettoleistung (Nennleistung) 64MW 

Max. Blindleistung Übergabe bei Nennleistung 15 MVAr ind. / 7 MVAr kap. 
dauerhafte minimale Nettoleistung (,,Mindestleistung") BMW 
Minimale Nettoleistung für 30 h (kann wiederholt genutzt werden, sofern die 
Anlage zwischenzeitlich für mindestens 8 Stunden mit >= 8 MW betrieben 3MW 
wurde) 
Sperrbereich (Nettoleistung) für stationären Betrieb <3MW 

Leistungsänderungsgradient bei Leistungserhöhung 10 MW/15 min 

Leistungsänderungsgradient bei Leistungsabsenkung 10 MW/15 min 
Mindestlaufzeit, Mindeststillstandzeit 6 h ( siehe oben) / Stillstand > 24h 

Hochfahrzeit Synchronisierungszeitpunkt bis Pmin (Kaltzustand)* 2220 Min 

Hochfahrzeit Synchronisierungszeitpunkt bis Pmin (Warmzustand)** 780 Min 

* und ** In den Werten ist die Anforderungszeit bis zur Netzsynchronisation enthalten 
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Anhang 2: Festlegung der Vergütung 

Alle in dieser Anlage aufgeführten Kosten sind netto (ohne USt) angegeben. 

1. Herstellungskosten gemäß Ziffer 2 und 6.1 des Vertrages 
Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Be-
triebsbereitschaft, die nach Ziffer 2.2 dieses Vertrages erstattungsfähig sind, 
werden einzelfallbezogen und gemäß Ziffer 2.2 dieses Vertrages auf lstkosten-
basis der Amprion durch die UPM in Rechnung gestellt oder per Gutschriftver-
fahren der UPM von Amprion erstattet. 

2. Kosten für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen gemäß 
Ziffer 3., 6.2 und 6.3 des Vertrages 
Amprion erstattet die Betriebsbereitschaftsauslagen gemäß Ziffer 6.3 des Ver-
trages als Gutschrift. 
Der Anspruch auf einen Leistungspreis für die Bereithaltung des Kraftwerks 
UPM Schongau beginnt zum 1. Juli 2024. 
Für die Anlage werden nach Ziffer 1 des Vertrages die folgenden Kostenarten 
für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft festgelegt: 

Pos. Kostenart Kosten Zeitraum / Zeitpunkt 

2.1 Betriebsbereit-
schaftsauslagen 

2.1 Kosten die unter anderem dem Leistungspreis zuzuordnen sind. 

• Roh-, Hllfs- und Betriebsstoffe, soweit für die Vorhaltung der Betriebsbereit-
schaft notwendig 

• Trinkwasser (Sanitär- und Noteinspeisung) und Sanitärabwasser 

• Strom-Eigenbedarf für Gebäude und sonstige Einrichtungen inkl., Netznut-
zung, Steuern, Abgaben, Bilanzkreisgebühren, soweit für die Vorhaltung 
der Betriebsbereitschaft notwendig, diese Kosten werden ex.post nach tat-
sächlichem Aufwand abgerechnet. 

• Kaltkonservierung über Druckluft ist für 6 Monate im Leistungspreis mit ab-
gegolten. Zusätzliche Konservierungskosten werden ex.post nach tatsäch-
lichem Aufwand abgerechnet. 

• Heizkosten 
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• Aufwendungen für interne Instandhaltung und extern bezogene lnstandhal-
tungsdienstleistung soweit diese nicht in den Revisionsmaßnahmen enthal-
ten sind. 

• Ersatzteile soweit vorhanden 

• Technisches Verbrauchsmaterial 

• Verwaltungs- und Abwicklungskosten, Gemeinkosten 

• Personalaufwand 

• Haftpflichtversicherung 

Maßgeblich sind die anerkannten Kosten des Erhebungsbogens (EHB) der 
BNetzA. 

3. Kosten für Einsätze und weitere einsatzabhängige Kosten und Abgaben 
gemäß Ziffer 6.4 und 6.5 
Kosten für Einsätze, für den Probebetrieb, Mess-, Kalibrierungs- und Ausbil-
dungsfahrten der Anlagen und weitere einsatzabhängige Kosten sowie Abga-
ben werden durch Amprion an die UPM über monatliche Sammelabschlagszah-
lungen mit kalenderjährlicher Abschlussrechnung im Gutschriftverfahren erstat-
tet. Etwaige der Amprion zustehende Erlöse werden durch die UPM nach Erhalt 
im Rahmen der nächstmöglichen monatlichen Rechnungsstellung bzw. Gut-
schrift weitergereicht. 

Zur Abrechnung der einsatzabhängigen Kosten stellt UPM Amprion für den Fol-
gemonat fünf Werktage vor Beginn des Folgemonats ein Preisblatt zur Verfü-
gung. Das Preisblatt (Anhang 2.1) wird zwischen den Vertragspartner abge-
stimmt. Bis zum 5. Werktag des auf einen Abruf folgenden Kalendermonates 
kann UPM Amprion ein aktualisiertes Preisblatt zur Verfügung stellen. Das 
Preisblatt beinhaltet eine Abschätzung aller einsatzabhän i er Kosten die zu 
einem Arbeits reis führen und ist zu senden an: 

Die im Preisblatt übermittelten Kostensind auf Anforderung durch Amprion von 
UPM aufzuschlüsseln. 
Der Arbeitspreis und der Preis je Anfahrt der Anlage beinhaltet die folgen-
den Kosten: 

• Erdgas 

Der Erdgasverbrauch des UPM-Standorts wird über die offiziellen 
Messstellen des Netzbetreibers erfasst. Der Gasverbrauch des DKW 
wird durch UPM-eigene Messungen ermittelt. 
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Im Rahmen der Netznutzungsabwicklung für das Kraftwerk wird UPM 
die Buchung der Gaskapazität in Höhe von 245 MWh/h beim vorgela-
gerten Netzbetreiber veranlassen und im Vorfeld mit Amprion abstim-
men. 

Die Erdgasbeschaffung erfolgt durch UPM. Alle mit der Gaslieferung für 
das Kraftwerk anfallenden Kosten (Gaslieferung, Netznutzung, Steuern, 
Abgaben, Gas-Bilanzkreisgebühren, etc.) werden durch UPM in Rech• 
nung gestellt. 

• Anfahrtskosten des Kraftwerks 

• Emissionsrechte-C02 Zertifikate 

• Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die für den Einsatz notwendig sind 

• Druckluft 

• Speisewasser/Kondensat 

• Kühlwasser 

• Entsorgungskosten für Rest-, Roh-, Hilfs- und Zusatzstoffe 

• Strom-Eigenbedarf des Kraftwerks inkl., Netznutzung, Steuern, Abga-
ben, Bilanzkreisgebühren, der für den Einsatz notwendig ist 

• Kosten für Ausgleichsenergie 

Die Stromerzeugung des Reservekraftwerks (Probe- oder Reservefall) 
wird an der Marktlokation 50021509945 erfasst. Der Zählpunkt ist dem 
Bilanzkreis 11XLEW-UPM-ASS-8 eines Dienstleisters zugeordnet. In 
dem Bilanzkreis werden weitere Anlagen neben dem Reservekraftwerk 
geführt. Die UPM stellt daher eine separate Abrechnung der Bilanz-
kreis-Abweichungen ausschließlich für den Zählpunkt und die zU1gehö-
rigen Bilanzkreis-Fahrpläne sicher. 

Die erzeugten Strommengen werden durch UPM an Amprion überge-
ben. Alle mit dieser Stromlieferung anfallenden Kosten (Steuern, Abga-
ben, Bilanzkreisgebühren, Ausgleichsenergie, etc.) werden durch UPM 
in Rechnung gestellt. 

4. Werteverbrauch 
Ein anteiliger Werteverbrauch wird nicht berücksichtigt. 
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Kunde 
Anschrift 
Ansprechpartner 
Telefonummer 
E-Mail 

Emplänger 
Anschnft 
Ansprechpartner 
Telefonnummer 
E-Mail 

Zur Abrechnung der einsatzabhängigen Kosten stellt UPM Ampnon für den Folgemonat fünf Arbeitstage vor Beginn des Folgemonats ein Preisblatt zur Verfügung 
Bis zum fünften Arbeitstag des auf einen Abruf folgenden Kalendermonates kann UPM Ampnon ein aktualisiertes Prelsblatt zur Verfügung stellen 
Die Datei ist In unveränderter Form als xrsx-Datel an Ampnon zu versenden 

Abschlagswerte zur Einsatzvergütung im Rahmen der Netzreserveverordnung 

Monat MM.JJJJ VersionsnummeXX 

Kraftwerks- Name der Anlage W-Code Zahlpunklbeze1chnung B1lanzkretS zur 
betreiber RedtSpalchabwlcldung 

Drsplayname Hinweis In dem BK 
werden weitere Anlagen 
neben dem 
Reservekraftwerk 
geführt Die LEW erstellt 
als BK-Dienstleister der 
UPM eine Abrechnung 
der BK-Abweichungen Je 

trtuellem Zahlpunkt und 
den zugehörigen BK-
Fahrplanen aus dem 
ug BK 

UPMGmbH OKW_UPM_SOG 11W0-0000-0050-3 OE 000027 86956 V1000000001212123000 11 XLEW-UPM-ASS-8 

Netzreserve Amprron-UPM 01 07 2024 blS 30 06 2026 

Aufwandsersatz 
[f/MWh) 

fur Anpassung der Wirkleistung 
Abschatzung von Kostenbestandteilen fOr 
1) Gasbesehaffung !Gas-
Brennstoffkosten, GebOhren Gaslielerung, 
Steuern (Gas), Abgaben (Gas) 
2) EmmiSsionskosten 
3) Druckluft 
i4 ) Speisewasser/Kondensat 
5) KOhlwasser 
6) emsatzabhängiget Strom-Eigenbedarf 
ldes Kral'twerks lnkl . Netznutzung, 
Steuern, Abgaben 
7) einsatzabhäng,ge B1lanzkre1sgeb0hren 
(Strom) 

Anfahrtkosten Gas Kap-Buchung Gas Kap -Buchung Kommentar (€/Einsatz) (E"JMonatJ [f/MWhlh!Tag) 
Abschatzung von Kostenbestandteilen für Langfrtstige kurzfnshge 
1) Gasbeschaffung (Gas- Gaskapazitätsbuchung Gaskapaz11atsbuchung auf 
Brennstoffkosten, GebOhren aul Jahres, Quartals, Tagesbasis - Gastag von D 
Gasllelerung, Steuern (Gas), Abgaben Monatsbasis (€/MWh/h) 06h bts 0+1 06h (E/MWh/h) 
(Gas) inkl. BllanzkrelsgebOhren 
2) Emmrss1onskosten Gas (ca 2850 €/Monat) Hinweis: Können rechtzeitig 
3) Druckluft keine Gaskapazrtaten mehr 
4) Speisewasser/Kondensat Hinweis: Unter mr den Anwe1sungsze1traum 
5) KOhtwasser Berücksichtigung des beschafft werden, so falten 
6) Strom-Eigenbedarf des Kraftwerks :Wirkungsgrades bet 2usätZl1ch Strafkosten an 
inkl , Netznutzung, S1euern. Abgaben Pnenn werden 245MW Berechnung Strarl<osten=10 x 
7) einsatzabhanglge Bilanzkreisgebühren an GAS- Tagessatz"MWgas 
{Strom) Ct,ertragugskapaz1laten 

beschafft 

07 2024 0 
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Anhang 3: Einsatzanforderung 

1 AUgemeine Anforderungen 

Die Einsatzanforderung der Anlagen erfolgt durch die Amprion unter Beachtunig von 

Ziffer 2 dieses Anhangs. 

UPM ist verpflichtet die Anlagen 24 Stunden an 7 Tagen der Woche verfügbar zu hal-

ten, ausgenommen für Fälle, die in Ziffer 5 des Vertrages geregelt werden. 

Amprion ist berechtigt, der UPM Einsatzanforderungen nach Maßgabe von Ziffer 4.1 

des Netzreservevertrages zu erteilen. Die Einsatzanforderung umfasst insbesondere 

die Anfahrt der Anlagen zur Einspeisung und Erhöhung der Einspeisung bis zur j1eweils 

maximalen, technisch möglichen Einspeisung und die Reduzierung der Einspe~isung 

bis auf O MW unter Berücksichtigung der technischen Rahmenbedingungen gern. An-

hang 1. 

Liegt eine Einsatzanforderung der Amprion außerhalb der vereinbarten technischen 

Rahmenbedingungen, weist UPM Amprion darauf hin. Amprion wird in diesem Fall die 

Einsatzanforderung entsprechend anpassen. 

Eine Einsatzanforderung kann von Amprion mit angemessener Vorlaufzeit (90 Minuten 

plus die notwendige Zeit für die Einhaltung der entsprechenden technischen Rahmen-

bedingungen für die Leistungsanpassung) angepasst werden. In diesem Fall erteilt 

Amprion eine neue Einsatzanforderung und sendet einen aktualisierten Einsa1tzfahr-

plan. Die Einsatzanforderung und der aktualisierte Einsatzfahrplan sind verbindllich. 

Ungeplante Nichtverfügbarkeiten oder aus sonstigen technischen oder rechtlichen 

Gründen erforderliche Leistungsänderungen oder Abfahrten wird die UPM schnellst-

möglich gemäß Ziffer 5.6 des Netzreservevertrages an die Amprion melden und wenn 

notwendig eine erforderliche Anpassung oder Beendigung der Einspeisung mitteilen. 

Eine ungeplante Nichtverfügbarkeit in diesem Sinne ist beispielsweise der Ausfall oder 

Teilausfall einer Anlage oder eine Leistungseinschränkung gemäß Ziffer 5 des Netz-

reservevertrages. Amprion wird in diesem Fall die Einsatzanforderung entsprechend 

anpassen. 
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2 Mitteilungs- und Informationspflichten 

UPM und Amprion tauschen nachfolgende Informationen aus. Bei Änderungen werden 

diese schnellstmöglich dem anderen Vertragspartner mitgeteilt. 

UPM ist verpflichtet eine ständig erreichbare Ansprechstelle für den Abruf vorzuhalten. 

2.1 Stammdaten, Einsatzfahrpläne und Nichtbeanspruchbarkeiten der Anlag1a 

Die Stammdaten, Einsatzplanungsdaten und Nichtbeanspruchbarkeiten der ~mlage 

werden Amprion gemäß der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 20.12.2018 (Ak-

tenzeichen BK6-18-122) sowie gemäß der Umsetzung der guideline on system opera-

tion (SO GL, Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 02. August 2017) Ar-

tikel 40 Absatz 7, zur Verfügung gestellt. Hierzu haben die Übertragungsnetzbetreiber 

(ÜNB) SO GL-lmplementierungsvorschriften auf der Internetseite www.netztranspa-

renz.de veröffentlicht. 

2.2 Anforderung der Wirkleistungsscheiben 

Seit der Produktivnahme des Einsatzanforderungsprozesses „Harmonisierter Aktivie-

rungsprozess" (HAP, vgl. https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleiistun-

gen/Betriebsf%C3%BChrung/Redispatch/Harmonisierter-Aktivierungsprozess) 1erfolgt 

die Anforderung der Wirkleistungsscheiben nach dem HAP. 

Die telefonische Einsatzanforderung nach folgendem Vorgehen gilt als Rückfalloption: 

Vor der Einsatzanforderung erfolgt eine telefonische Abstimmung zwischen 

Amprion und UPM. Die Einsatzanforderung durch die Hauptschaltleitun{J oder 

durch die Betriebsplanung (OPL) der Amprion erfolgt telefonisch bindend und 

wird im Nachgang an das Energiedispatching der UPM elektronisch per IE-Mail 

gemäß Anforderungsformular (Anhang 3.1) bestätigt. 

Aus dem Fahrplan mit Leistungswerten im Viertelstundenraster gehen Beginn, 

Ende und der zeitliche Verlauf der Wirkleistungsanpassung hervor. 
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2.3 Anforderung von Blindleistung 

Eine Blindleistungseinspeisung im Rahmen des technisch Möglichen der Anlagen 

kann durch die Hauptschaltleitung der Amprion direkt bei der Kraftwerkswarte deir UPM 

angefordert werden. Amprion stimmt sich bei diesbezüglichen Einsätzen der in 110-kV 

einspeisenden Anlagen mit dem örtlichen Netzbetreiber ab. 

2.4 Dokumentation 

Die zur Vertragserfüllung im Rahmen des Informationsaustausches zum Einsau: kom-

menden Kommunikationsverfahren und anzuwendenden Datenblätter bzw. Formulare 

werden zwischen den Vertragsparteien einvernehmlich abgestimmt. 

2.5 Onlinedatenaustausch 

Die Wirk- sowie die Blindleistungseinspeisung und die Schalterstellung des Genera-

torleistungsschalters werden in Echtzeit gemäß der Umsetzung der guideline on sys-

tem operation (SO GL, Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 02. ~1ugust 

2017) Artikel 40 Absatz 7, zur Verfügung gestellt. Hierzu haben die Übertragungsnetz-

betreiber (ÜNB) SO GL-lmplementierungsvorschriften auf der lnternE~tseite 

www .netztransparenz.de veröffentlicht. 
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Anf01derungslo1mulilr • Anh.iins 3.1 • 0I.tt t Doku {\lert r;igJ 

1 Von: 
1 An: 

Referenz : 
1 Version: 

' lfd. Nr. 
01' 
01' 
014 
0t• 
0 10 
014 
010 
010 
010 
010 
010 
014 

Vers,on 1 

Nettrt'l.etve AmprlQr,.UPM 

Amprion 
Muster EIV 
RD•yy-XXXXX 

6 

Datum 

dd.mm.vvvv 
dd.mm.vm 
dd.mm.vvvv 
dd.mm.V'fYY 
dd.mm.fflY 
dd.mm.VV','V 
dd.mm.vm 
dd.mm.VYYY 
dd.mm,YYVV 
dd.mm.yyyy 
dd.mm.vvvv 
dd.mm.vvvv 

1 
Anfang 
Uhr.ze it 

1 114-Std 
Ol:.30 
05:45 

"'"" 06:1S 
06:30 
07:1S 

°'"" 08:1S 
08:30 

°'"" 09:15 

'°"" 

Ende 1 
Uhrzeit 1 
114-Sld 1 

05:4S 
06.00 
06:15 
06:30 
07: I S 

°'"" 08:15 
08:30 

°'"" 09:15 

'°"" 10:1S 

Kraftwer1< 1 Block 1 

Redispatch yyyy 

Le istunasreduktion um MW 
W-Code 1 leistuno 1 Abru flvo 1 

Kraftv..oerks-E insatz 
1 

Vertraasstalus 1 Kraftwerk I Block 1 
Mi.r.;ler_lCW 
MU'ite,_ KW 
M U'ite1_1CW 
M U'iter_lCW 
Muster_l<W 
Mus1er_l(W 
Mll5ter_lCW 
MU'ite,_KW 
MU'ite,_kW 
Mtmer_ KW 
M uste1_1CW 
Muster_r.w 

Leistunaserhöhuna um MW 
W-Code 

Musler_W_ElC_Code 
Mlliler_W_EIC_Code 
M us1er_W_EIC_Code 
Must er_W_EIC_Code 
Muster_W_EIC_Code 
Muster_W_EIC_Code 
Muste,_W_[IC_Code 
Mimer_W_EIC_Code 
MllilN_W_EIC_Code 
Muster_W_EIC_Code 
Mus1e-r_W_EIC_Coot' 
MIJS!er_W_EIC_Codf' 

1 leistuna 
10 
,0 

160 
287 
ISO 
270 

''° 570 
600 
500 
m 
75 

1 Abruftvn 
Elmei'ligefl:llerung 
Elmeltlge f blle1ung 
Elmeiuge fi,Jen.mg 
Eir,seltlgeFnclemng 
[ lfl'lei'l lgefbllenmg 
[ inseltlgefbllenmg 
ElmeltlgeFblierung 
Eimertlge Fbdenmg 
Elnseltlge f brlerun1 
Eimelhgefh"le1ung 
ElmeillgeFb.lerung 
ElnseltlgeFillerung 

1 
1 

1 Vertraasstatus 1 
Venr.igssuuis§t3.t 
Ven rags\tMU'l§t3.l 
VertragsstJtus§t3. l 
Venrags5ta-tus§l3.t 
Vert ragm a-t us§ l 3.1 
Venragssl.atus§t3.1 
Vertugsstöllus§13.1 
Vertraps!Jtlß§t3.1 
Vertugssutus §U.t 
Vertragnutus§ll.1 
VertragsSlöllus§ll.l 
Ven,.igm.atus§t3.1 
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Anforderungsformular - Anhang 3.1 - Blatt Vertragssummenzeitreihen 

ActivationDocument 
Documentldentification RD-yy-XXXXX_X RD-yy-XXXXX_X 
DocumentVersion 6 
DocumentType A38 A38 
Senderldentification llXREDISPATCH-T / A0l llXREDISPATCH- T / A0l 
SenderRole A14 A14 
Receiverldentification Bilanzkreis des Kraftwerks/ A0l Bilanzkreis des Kraftwerks / A0l 
ReceiverRole A27 A27 
CreationDate Time 2024-04-02T0S:092 2024-04-02T0S:092 
Activation Timel nterval 2024.04.01 T22 :002/2024.04.02T22 :002 2024.04.01 T22:002/2024.04.02T22 :002 

ActivationTimeSeries 
Contractldentification Muster_ W _EIC_Code_Kraftwerk Muster_ W _EIC_ Code_Kraftwerk 
ResourceProvider Bilanzkreis des Kraftwerks/ AOl Bilanzkreis des Kraftwerks/ A0l 
Business Type TSU TE2 
AcquiringArea lOYDE-RWENET-I l0YDE-RWENET---I 
ConnectingArea l0YDE-RWENET--I l0YDE-RWENET---I 
ResourceObject Muster_W_EIC_Code_Kraftwerk Muster_W EIC Code_Kraftwerk 
MeasureUnit MAW MAW 
Direction A03 AOl 
Status A08 
TS Version 6 

Period 
T ime lnterval 2024.04.01T22:002/2024.04.02T22:002 2024-04-02T02: 302/2024-04-02T08: 152 
Resolution PTlSM 

lnterval 
00:00 00:15 0 0 
00:15 00:30 0 0 
00:30 00:45 0 0 
00:45 01 :00 0 0 
01 :00 01:15 0 0 
01:15 01 :30 0 0 
01 :30 01 :45 0 0 
01 :45 02:00 0 0 
02:00 02:15 0 0 
02:15 02:30 0 0 
02:30 02:45 0 0 
02:45 03:00 0 0 
03:00 03:15 0 0 
03:15 03:30 0 0 
03:30 03:45 0 0 
03:45 04:00 0 0 
04:00 04:15 0 0 
04:15 04:30 0 0 
04:30 04:45 10 10 
04:45 05:00 10 10 
05:00 05:15 10 10 

Für die Vertragsunterzeichnung wird Seite 1 vom Anhang 3.1 Blatt "Vertragssummenzeitreihen" dem 
Netzreservevertrag beigefügt. Amprion übermittelt UPM die .xls -Datei via E-Mail. 
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Anforderungsformular -Anhang 3.1- Blatt Tagessummenzeitreihen 

A38 
llXREDISPATCH--T / A0l 
A14 
Bilanzkreis des Kraftwerks/ A0l 
A27 

A38 
llXREDISPATCH--T / A0l 
A14 
Bilanzkreis des Kraftwerks/ A0l 
A27 

ActivationDocument 
Documentldentification 
DocumentVersion 
DocumentType 
Senderldentification 
SenderRole 
Receiverldentification 
ReceiverRole 
CreationDateTime 
Activation Timel nterval 2024.04.01 T22 :002/2024.04.02T22 :002 2024.04.01 T22:00Z/2024.04.02T22 :002 

ActlvationTimeSerles 
Contractldentification 
ResourceProvider 
Business Type 
AcquiringArea 
ConnectingArea 
ResourceObject 
MeasureUnit 

Muster_KW ### Muster KW/ Muster_W_EIC_Code_Kraftwerk 

Direction 
Status 
TS Version 

Period 
Time lnterval 
Resoh„tion 

lnterval 
00:00 
00:15 
00:30 
00:45 
01 :00 
01 :15 
01 :30 
01 :45 
02:00 
02:15 
02:30 
02:45 
03:00 
03:15 
03:30 
03:45 
04:00 
04:15 
04:30 
04:45 
05:00 

00:15 
00:30 
00:45 
01 :00 
01 :15 
01 :30 
01:45 
02:00 
02:15 
02:30 
02:45 
03:00 
03:15 
03:30 
03:45 
04:00 
04:15 
04:30 
04:45 
05:00 
05:15 

Bilanzkreis des Kraftwerks/ A0l 
TSU 
lOYDE-RWENET-1 
l0YDE-RWENET--1 
Muster w EIC_Code_Kraftwerk 
MAW 
A03 

Bilanzkreis des Kraftwerks/ A0l 
TSU 
l0YDE-RWENET---1 
l0YDE-RWENET---1 
Muster w EIC_Code_Kraftwerk 
MAW 
A03 

2024.04.01 T22:002/2024 .04.02T22 :002 2024.04.01 T22 :002/2024.04.02T22 :002 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
10 10 
10 10 
10 10 

Für die Vertragsunterzeichnung wird Seite 1 vom Anhang 3. 1 Blatt "Tagessummenzeitreihen• dem 
Netzreservevertrag beigefügt. Amprion übermittelt UPM die .xls-Datei via E-Mail. 
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Anforderungsformular - Anhang 3.1 - Blatt Bilanzkreis-FP 

Datum 02.04.2024 02.04.2024 
aus Regelzone l0YDE-RWENET---I lOYDE-RWENET---1 
an Regelzone lOYDE-RWENET---I lOYDE-RWENET---I 

von Bilanzkreis llXREDISPATCH--T Bilanzkreis des Kraftwerks 
an Bilanzkreis Bilanzkreis des Kraftwerks 1 lXREOISPATCH--T 

Message 1D xxxxxx xxxxxx 
Vlessage-Version 6 6 

Absender llXREDISPATCH--T llXREDISPATCH--T 
II"' 

TS Version 6 6 
von bis 

00:00 00:15 0 0 
00:15 00:30 0 0 
00:30 00:45 0 0 
00:45 01:00 0 0 
01:00 01:15 0 0 
01:15 01:30 0 0 
01:30 01:45 0 0 
01:45 02:00 0 0 
02:00 02:15 0 0 
02:15 02:30 0 0 
02:30 02:45 0 0 
02:45 03:00 0 0 
03:00 03:15 0 0 
03:15 03:30 0 0 
03:30 03:45 0 0 
03:45 04:00 0 0 
04:00 04:15 0 0 
04:15 04:30 0 0 
04:30 04:45 0 10 
04:45 05:00 0 10 
05:00 05:15 0 10 
05:15 05:30 0 10 
05:30 05:45 0 10 
05:45 06:00 0 90 
06:00 06:15 0 160 
06:15 06:30 0 287 
06:30 06:45 0 150 
06:45 07:00 0 150 
07:00 07:15 0 150 
07:15 07:30 0 270 
07:30 07:45 0 270 
07:45 08:00 0 270 
08:00 08:15 0 420 
08:15 08:30 0 570 
08:30 08:45 0 600 
08:45 09:00 0 600 

Für die Vertragsunterzeichnung wird Seite 1 vom Anhang 3. 1 Blatt "Bilanzkreis-FP" dem 
Netzreservevertrag beigefügt. Amprion übermittelt UPM die .xls-Datei via E-Mail. 

Netzreserve Amprion-UPM 

jj 

111 
11 , 

II 

1 

1] 

,1 
1 
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Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegten Anlagen UPM Schongau - Anhang 4 

Anhang 4: Kontaktstellen UPM 

Ansprechpartner 1 
Verantwortlich: 
Telefon: 
E-Mail: 

Ansprechpartner 2 
Verantwortlich: 
Abteilung: 
Telefon: 
E-Mail: 

Ansprechpartner 3 
Verantwortlich: 
Abteilung: 
Telefon: 
E-Mail: 

Ansprach pa rtner 
Verantwortlich: 
Abteilung: 
Telefon: 
Mobil: 
E-Mail: 
Anschrift: 

Ansprechpartner 4 
Verantwortlich: 
Telefon: 
E-Mail: 

Ansprechpartner 5 
Verantwortlich: 
Telefon: 
E-Mail: 

Netzreserve Ampfion-UPM 01 .07,2024 bis 30.06.2026 
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Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegten Anlage UPM Schongau -Anhang 5 Seite 1 von 3 

Anhang 5 Ansprechpartner Amprion 

1. Einsatzplanung, Netzführung und Systemsteuerung, Hauptschaltleitung 

Die individuellen Anwahlnummern der Direktleitungen sowie die Rufnummern der 
Geheimanschlüsse der Mobil- und der Satellitentelefone sind vertraulich zu behandeln. 
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Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegten Anlage UPM Schongau - Anhang 5 Seite 2von 3 

2. Energiemarkt und Systembilanz 

Netzreserve Amprion-UPM 01 .07.2024 bis 30.06.2026 07.2024 
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Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegten Anlagen UPM Schongau - Anhang 6 

Anzeige einer Maßnahme zur (Wieder-) 
Herstellung der Betriebsbereitschaft 

nach § 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a EnWG 

Anzeige vom 

Netzreservekraftwerk 

Name 

Block 

BNetzA Kraftwerksnr. 

Ereignis 

Ereignisdetails 

□ Zusatzinformationen liegen bei 

Maßnahme 

D Revision 

D lmmissionsschutzrechtliche Prüfung 

D Reparatur außergewöhnlicher Schäden 

D Bildung eines erforderlichen Vorrates an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 

D Ersatzbeschaffung 

D Sonstige: 

Zeitraum der geplanten Maßnahme 

Netzreserve Amprion-UPM 01 .07.2024 bis 30.06.2026 
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Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegten Anlagen UPM Schongau -Anhang 6 Seite 2 von 2 

Maßnahmenbeschreibung 

O Zusatzinformationen liegen bei 

Kosten 

D 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 

Zusatzinformationen liegen bei 

Die Maßnahme ist notwendig zur Herstellung der Betriebsbereitschaft aufgrund der 
Vorhaltung in der Netzreserve. 

Die Kosten sind nicht in den Leistungsvorhaltekosten enthalten. 

Etwaig anfallende lnstandhaltungsmaßnahmen werden nicht mit dem in den Leis-
tungsvorhaltekosten berücksichtigten Personal bewerkstelligt. 

Der Kraftwerksbetreiber ist Eigentümer der (des) betroffenen Betriebsmittel(s) 

Der Schaden wurde bei einer Versicherung angezeigt, ist ggf. durch eine Garantieleis-
tung abgedeckt, o.ä. 

Datum / Unterschrift 
Anlagenbetreiber 

Anlage(n) 
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Vertrag über den Einsatz und die Vergütung der vorläufig stillgelegte Anlage UPM Schongau - Anhang 7 Seiti? 1 von 4 

Anhang 7: Schnittstellen und Prozessbeschreibung von Probestarts bei 
Netzreservekraftwerken 

Kaltstart ohne Leistungseinspeisung 

• Das Reservekraftwerk informiert Amprion auch bei Kaltstart ohne 

Leistungseinspeisung unverzüglich nach Vorliegen dieser Information formlos 

per E-Mail mit dem Betreff: ,,Freigabe Probestart" an den Mailverteiler g1emäß 

Prozessschritt a. Bei Warmstart wird der gesamte im folgenden aufgeführten 

Prozess durchgeführt. 

Glossar 

• Einsatzfahrplan: Hierbei handelt es sich um die Anmeldung der Probestarts im 

vorabgestimmten Fahrplan KISS-Format (vgl. Beispiel-Datei im Anhan~J 7.1 ). 

Dateiname und Mailbetreff sollen folgenden Aufbau haben: 

YYYYMMDD _PROBEST ART _EIC-CODE_ WV.xls 

YYYYMMDD: 
EIC-CODE: 

VVV: 

Fahrplandatum, wie bsplw. ,,20180701" 
Probebetriebstart-Bilanzkreis, i.d.R. beginnend mit 
.,11X ...... .. ... . . " 
Versions-Nr. des Einsatzfahrplans, beginnend mit 
Version „001 " 

• Bilanzkreis-Fahrplan: marktübliche Fahrplananmeldung im ESS 2 .3- bzw. CIM-

Format 

Grundsätze 

• Um die operative Abwicklung bei lntradayanpassungen zu erleichtem, sind 

möglichst wenige und nur absolut notwendige Rampen im Bilanzkreis-Falhrplan 

und im Einsatzfahrplan zwischen den Redispatch-Bilanzkreis und 

Probebetriebstart-Bilanzkreis einzubinden 

• Die Fahrplananmeldung muss in MW ohne Nachkommastellen erfolgen 

• Der Probestart kann seitens Amprion abgesagt bzw. abgebrochen und in 

Absprache mit dem Reservekraftwerk um wenige Tage verschoben werdlen 
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• Fahrplananmeldungen und -änderungen im lntraday sind nur nach 

gemeinsamer Absprache und mit Zustimmung des Ingenieurs Koordination 

Netzführung und Systemeinsatz (siehe Anhang 5', Ziffer 1.4) zulässig. 

Prozess 

a. O-10 ... D-7; Anmeldung des Probestarts durch das Reservekraftwerk 

• Das Reservekraftwerk meldet (innerhalb der Betriebszeiten des Amprion Front-

Office Energiemarkt von 08.00 Uhr bis 16:00 Uhr täglich) den Einsatzfahrplan 

sowie den Bilanzkreis-Fahrplan bei Amprion an. Sofern mehrere Probestarts für 

den gleichen Tag angemeldet werden, sollen diese in Abstimmung mit dem 

Reservekraftwerk entsprechend verlegt werden. Hiermit sollen mögliche 

operative Engpässe bei der betriebsplanerischen Berücksichtigung vorgebeugt 

werden. 

Amprion wird nach erfolgter Einsatzfahrplanübermittlung mittels des 

harmonisierten Aktivierungsprozesses (HAP, vgl. 
https://www .netztransparenz.de/de-

de/Systemdienstleistunqen/Betriebsf uehrunq/Red ispatch/Harmonisierter-

Aktivierungsprozess) eine ActivationOrder (ACO) an UPM senden. UPM 

beantwortet diese ACO mit einer entsprechenden ActivationResponse (ACR)-

Datei. 

- Kontakt bei Reservekraftwerk: 
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b. Drei Werktage vor Probestarts; Übermittlung von Einspeiseprofil-
Änderungen durch Reservekraftwerk 

liegen Änderungen zum in Prozessschritt a) angemeldeten Fahrplanprofil des 

Reservekraftwerks vor, so sendet das Reservekraftwerk spätestens am dritten 

Werktag vor Probestarts (innerhalb der Betriebszeiten des Amprion Front-Office 

Energiemarkt von 08.00 Uhr bis 16:00 Uhr täglich) an Amprion einen neuen 
Bilanzkreis-Fahrplan und Einsatzfahrplan. Der neue Einsatzfahrplan ist dabei 

über den HAP mittels ActivationReductionNotification (ARN) an Arnprion zu 

übermitteln. Zusätzlich informiert das Reservekraftwerk das Amprion Front-

Office Energiemarkt bis zu diesem Zeitpunkt telefonisch über diese Fahrpläne. 

c. D-1; Meldung kurzfristiger Abweichungen des Probestarts durch das 
Reservekraftwerk 

Kurzfristige Fahrplanänderungen, seitens des Reservekraftwerks, können nach 

Absprache und Zustimmung mit Amprion Front-Office Energiemarkt 

durchgeführt werden. Hierzu muss zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr am 

Vortag vor Probestarts telefonisch und über den HAP per ARN über 

Änderungen zum Probestart (Bilanzkreis-Fahrplan sowie Einsatzfahrplan), 

informiert werden. 

- Kontakt bei Reservekraftwerk: 

0 
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d. lntraday; notwendige Anpassungen 

Das Reservekraftwerk meldet Abweichungen mit dem üblichen betrieblichen 
Augenmaß zum ursprünglichen Einsatzfahrplan telefonisch an den Ingenieur 

Koordination Netzführung und Systemeinsatz (siehe Anhang 5, Ziffer 1.4). 

Dieser entscheidet nach Eintritt, Dauer und Höhe, ob hierfür eine 
Bewirtschaftung für den Redispatch-Bilanzkreis erfolgt, auf Basis dessen das 
Reservekraftwerk ggf. einen entsprechend neuen Einsatzfahrplan elektronisch 
per ARN über den HAP anmeldet. 

- Kontakt bei Reservekraftwerk: 

e. 0+1 ; Finale Day-After Fahrplanabstimmung 

0+1 um 16 Uhr: Bei Fahrplanunstimmigkeiten zwischen den Redispatch-
Bilanzkreis und den Probebetriebstart-Bilanzkreis werden die Zeitreihen des 
Redispatch-Bilanzkreises übernommen. 

Anhang: 
Anhang 7.1 Beispiel-Datei 
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Intern Datum 22.06.2024 

aus Regelzone l0YDE-RWENET---1 

an Regelzone l0YDE-RWENET---1 

von Bilanzkreis 

nach Bilanzkreis 1 lXREDISPATCH--T 

Absender/BIianzkreisverantwortiicher 

Version 1 

Kommentarbereich Netzreservefahrplan 

Probestart 

Kontrollsumme: (MWh) 0,000 

von bis MW 

00:00 00:15 0,000 

00:15 00:30 0,000 

00:30 00:45 0,000 

00:45 01:00 0,000 

01:00 01:15 0,000 

01:15 01:30 0,000 

01:30 01:45 0,000 

01:45 02:00 0,000 

02:00 02:15 0,000 

02:15 02:30 0,000 

02:30 02:45 0,000 

02:45 03:00 0,000 

03:00 03:15 0,000 

03:15 03:30 0,000 

03:30 03:45 0,000 

03:45 04:00 0,000 

04:00 04:15 0,000 

04:15 04:30 0,000 

04:30 04:45 0,000 

04:45 05:00 0,000 

05:00 05:15 0,000 

05:15 05:30 0,000 

05:30 05:45 0,000 

05:45 06:00 0,000 

05:00 05:15 0,000 

06:15 05:30 0,000 

05:30 05:45 0,000 

05:45 07:00 0,000 

Für die Vertragsunterzeichnung wird Seite 1 vom Anhang 7.1 dem Netzreservevertrag beigefügt. Amprion 
übermittelt UPM die .xls-Datei via E-Mail. 
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• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Hinweis zur Rückerstattung des Restwerts investiver Vorteile 

(§ 13c Abs. 2 Satz 2 und Satz 3, Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 EnWG) 

Die Bildung der Netzreserve und der Einsatz von Energieerzeugungsanlagen erfolgt geimäß 

§ 13d Abs. 3 Satz 1 EnWG auf Grundlage von Verträgen, die in Abstimmung mit der Bun-

desnetzagentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (NetzR:esV) 

zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) abzuschli1eßen 

sind (siehe auch §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 1 NetzResV). In diesen Verträgen ist geimäß 

§ 6 Abs. 2 Satz 1 NetzResV insbesondere der Umfang der Kostenerstattung für die Nut-

zung der Anlage in der Netzreserve festzulegen. 

Bestandteil der Vergütungsregelungen sind auch etwaige durch den Anlagenbetreibeir am 

Ende der Vorhaltung in der Netzreserve gegenüber dem ÜNB zu erstattende investive Vor-

teile. Ein Anlagenbetreiber soll kostenseitig nicht besser und nicht schlechter stehen, als er 

im Fall einer endgültigen Stilllegung oder im Fall einer Marktrückkehr nach vorläufiger Still-

legung ohne zeitweiligen Betrieb seiner Anlage in der Netzreserve gestanden hätte. Ziel 

des Gesetzgebers ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

Die nachfolgenden Hinweise dienen dazu. die praktische Anwendung und Ausleguni~ der 

Regelungen zur Rückerstattung des Restwerts investiver Vorteile auszugestalten. Dh~ Ab-

stimmung der Netzreserveverträge wird dadurch vereinfacht. Aus Sicht der Beschlusskam-

mer sollen die Hinweise bzw. die Inhalte des Hinweispapiers in die Netzreserveverträge 

überführt werden. 

1. Allgemeines 

Eine gesetzliche Definition des zu berücksichtigenden investiven Vorteils gibt es nicht Ein 

investiver Vorteil kann jeder Vermögenswert sein, den der Anlagenbetreiber durch E:rhal-
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tungs- und Betriebsbereitschaftsauslagen in der Netzreserve erhalten hat, der unter wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten einem wiederverwertbaren Anlagenteil zugeordnet weirden 

kann, zu einer Verbesserung geführt hat und der damit zu einer potenziellen Erhöhun~1 des 

Wiederverkaufswerts eines wiederverwertbaren Anlagenteils führen kann. 

Eine Prüfung über die Rückerstattung des Restwerts investiver Vorteile setzt voraus, dass 

eine vorläufig stillgelegte Anlage wieder zurück an den Markt kehrt 

(§ 13c Abs. 2 Satz 3 EnWG) oder endgültig stillgelegt wird (§ 13c Abs. 4 Satz 3 EnWG). 

Der Gesetzgeber hat die Rückerstattung des Restwerts des investiven Vorteils eingelführt, 

um zum einen bei einer Marktrückkehr einer Anlage sicherzustellen, ,.dass der Anlagenbe-

treiber bei einer Rückkehr an die Strommärkte keine Vorteile erhält, die weit überwiegend 

investiver Natur sind und ihn gegenüber anderen Marktteilnehmern privilegieren wü1rde." 

(ST-Drucks. 1817317 S.92). 

Zum anderen sieht er diese Rückerstattungspflicht bei einer endgültigen Stilllegung einer 

Anlage, wobei sich diese auf die wiederverwertbaren Anlagenteile bezieht. ,,W iederverwert-

bar sind alle technischen Anlagenteile, die nach der endgültigen Stilllegung der Anlage aus-

gebaut und in einer anderen Energieerzeugungsanlage verwendet werden können." (BT-

Drucks. 18/7317 S.93) 

Während der Vorhaltung in der Netzreserve kann somit ein investiver Vorteil beim Anlagen-

betreiber z.B. durch die Inanspruchnahme von einmaligen Kosten für die HerstelluniJ der 

Betriebsbereitschaft der Anlage entstehen. Damit zusammenhängend geht die VerbE~sse-

rung des Nutzungszustands und somit eine Erhöhung des Vermögenswertes einher. 

II. Welcher Zeitpunkt ist für die Erstattung des Restwerts investiver Vorteile maß-

geblich? 

Wird die Anlage nach dem Ende des Stilllegungsverbots endgültig stillgelegt (oder kehrt bei 

einer vorläufigen Stilllegung in den Markt zurück), so ist der Restwert investiver Vor1eile, 

die der Anlagenbetreiber Im Rahmen der Erhaltungs- und Betriebsbereitschaftsauslagen 

erhalten hat, an den ÜNB zu erstatten. 
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Gemäß § 13c Abs. 4 Satz 3 EnWG ist im Fall der endgültigen Stilllegung für die Bestim-

mung des verbliebenen investiven Vorteils der Restwert zu dem Zeitpunkt maßgebliclh, ab 

dem die Anlage nicht mehr in der Netzreserve vorgehalten wird. 

Nach § 13c Abs. 2 Satz 3 EnWG gilt im Fall der vorläufigen Stilllegung für die Bestim-

mung der verbliebenen investiven Vorteile der Restwert zu dem Zeitpunkt, ab dem die An-

lage wieder eigenständig an den Strommärkten eingesetzt wird . Dabei kommt es nicht auf 

den Zeitpunkt der erstmaligen marktgetriebenen Einspeisung von Wirk- oder Blindleistung 

an. Ein Einsatz liegt vielmehr vor, soweit eine Systemrelevanz-Periode ausläuft, ohne dass 

der Anlagenbetreiber für den daran anknüpfenden Zeitraum erneut die Stilllegung der An-

lage angezeigt hat und mithin wieder an den Märkten agieren kann. 

III. Wie wird ein etwaiger zu erstattender Restwert der investiven Vorteile ermit-
telt? 

Nachfolgend wird das Vorgehen zur Bestimmung des zu erstattenden investiven Vorteils 

genauer beschrieben. 

• 1. Schritt: Prüfung, ob eine Investition vorliegt 

Bei vorläufigen und endgültigen Stilllegungen ist zunächst festzustellen, ob die Maß-

nahme überhaupt eine Investition darstellt. 

• 2. Schritt: Prüfung der Weiterverwertbarkeit bei endgültigen Stilllegunge111 

Bei endgültigen Stilllegungen muss neben der Bewertung, ob-die Maßnahme eine 

Investition darstellt, geprüft werden, ob eine Wieder-/ Weiterverwertbarkeit vorhan-

den ist. Dies ist anhand folgender Stufen vorzunehmen: 

o 1. Stufe: Veräußerung am Markt oder im Konzernverbund 

Der Anlagenbetreiber versucht eigenständig oder mittels eines unabhängi-

gen Vermarkters, die entsprechenden Anlagenteile, bei denen eine Investi-

tion vorgenommen wurde, am Markt zu veräußern. Die Vermarktung ist 

durch Beibringung tauglicher Unterlagen (Kaufvertragsurkunde, Be:stell-

schein, Rechnung etc.) nachzuweisen. Kann die Vermarktung nicht erfolgen, 

ist der Versuch nachzuweisen. Alternativ zur Vermarktung kann eine direkte 

Veräußerung zum AfA-Restwert im Konzernverbund erfolgen. 
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o 2. Stufe: Sofern eine Veräußerung am Markt oder im Konzernverbund nicht 

möglich ist, kann eine Veräußerung im Konzernverbund unter dem AfA-

Restwert erfolgen 

Der Anlagenbetreiber hat bei nachgewiesener, nicht erfolgreicher Ver~1uße-

rung im Rahmen der Stufe 1 die Möglichkeit der konzerninternen Vermark-

tung unter dem AfA-Restwert. Der Veräußerungspreis muss jedoch höher 

sein als der Schrottwert. 

o 3. Stufe: Sofern eine Veräußerung im Konzern unter dem AfA-Restwert 

nicht möglich ist, hat eine Erstattung des Schrottwerts zu erfolgen 

Zur Ermittlung der Erlöse, die im Zusammenhang mit der Materialverweirtung 

erzielt werden können, kann ein unabhängiger Vermarkter eingesetzt wer-

den. Die Vermarktung im Rahmen der Verwertung ist durch Beibringung 

tauglicher Unterlagen nachzuweisen. Sofern keine Verwertung vom ,A.nla-

genbetreiber gewünscht ist, erfolgt trotzdem eine Erstattung des ermittelten 

Schrottwerts, der zu belegen ist. In diesem Fall dürfen die Anlagenteile nicht 

weiterverwendet werden. 

• 3. Schritt: Berechnung der Höhe des zu erstattenden investiven Vorteils 

Hierzu sind die untenstehenden Kategorien zu berücksichtigen: 

Kategorie 1: Investitionen < 10.000 Euro werden aus Vereinfachungsgründen nicht 

als investiver Vorteil aufgeführt und berechnet. Der vorgenannte Schwellenwert darf 

nicht künstlich durch Stückelungen herbeigeführt werden. 

Kategorie 2: Investitionen bei Gütern und Software (z.B. Leittechnik) > 10.000 Euro 

werden grundsätzlich als investiver Vorteil gesehen. Die Werte investiver Vorteile 

sind unverzüglich nach Beendigung der Bindung ih der Netzreserve zu bestimmen 

und zu erstatten. Die Einbaukosten werden dabei dem Wert der Investition him:uge-

rechnet. 

Erfolgt eine Veräußerung am Markt, entspricht die Höhe der zu erstattenden inves-

tiven Vorteile dem höchstmöglich erzielbaren Wert am Markt. 

Als Grundlage soll die Restwertermittlung der zu erstattenden investiven Vorteile 

grundsätzlich auf Basis der Nutzungsdauern gemäß der Abschreibungstabellle für 

die Absetzung für Abnutzung (AfA) des Bundesministeriums der Finanzen (BMIF) für 
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den Wirtschaftszweig Energie- und Wasserversorgung in der geltenden Fassung 

erfolgen. 

Verwendung der Nutzungsdauern aus der AfA-Tabelle zur Ermittlung, der 

Restwerte in der Bilanzbuchhaltung des Anlagenbetreibers 

Sofern die AfA-Tabelle des BMF bei der Berechnung der Restwerte zu Grund◄:! ge-

legt wurde, wird der Restwert eines investiven Vorteils wie folgt berechnet: 

Restwert eines Nutzungsdauer = Rechnungswert - Rechnungswert x investiven Vorteils Nutzungsdauer gem. AfA-'Tabelle 

Von diesem Grundsatz kann im Ausnahmefall nach Abstimmung mit der BNetz.A wie 

folgt abgewichen werden. 

o Alternative 1: Abstimmung einer angemessenen Nutzungsdauer 

Es ist eine angemessene Nutzungsdauer zwischen Anlagenbetreiber und 

ÜNB abzustimmen. Behelfsweise wird die Nutzungsdauer durch einen un-

abhängigen Gutachter ermittelt. 

o Alternative 2: Ermittlung der Restwerte auf Basis der Bilanzbuchhaltung 

desKWB 

Sofern der Anlagenbetreiber im Ausnahmefall andere Nutzungsdauern, als 

in der AfA-Tabelle des BMF aufgeführt, heranzieht, hat er dies zu be!Jrün-

den. Hierzu hat der Anlagenbetreiber ein Wirtschaftsprüfertestat vorzlllHgen, 

aus dem hervorgeht, weshalb der Restwert eines investiven Vorteils nicht 

entsprechend der Nutzungsdauer gern. AfA-Tabelle berechnet wurde. Dann 

können diese abweichenden Nutzungsdauern und die daraus resultierenden 

Restwerte im Rahmen der Ermittlung des zu erstattenden investiven Vo,rteils 

zu Grunde gelegt werden. 

o Alternative 3: Bestimmung der Nutzungsdauer anhand historischer Nut-

zungsdauem 

Die Nutzungsdauer einer Investition kann ebenfalls anhand der Nutzungs-

dauer gleicher historischer Investitionen bestimmt werden. Dann wird die 

sachgerechte Nutzungsdauer auf Basis der Nutzungsdauer des vormals er-

setzten Gutes / der vormals ersetzten Software ermittelt. 

5 

Stand: 03.04.2024 



o Alternative 4: Investition wurde nicht mit dem Rechnungswert buchhalte-

risch erfasst 

In diesem Fall ist eine Begründung vorzulegen und der Nachweis muss über 

entsprechende Testate und Gutachten erfolgen. 

Soweit ein unabhängiger Gutachter oder Sachverständiger für die RestwerteIrmitt-

lung hinzugezogen wird, ist dieser vom ÜNB zu bestellen. Die Kosten für die Bustel-

lung des Sachverständigen können gegenüber der BNetzA angesetzt werde111, so-

weit diese unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips angefallen sind. Falls 

sich der ÜNB im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse dazu entscheidet einie ei-

gene Beurteilung vorzunehmen, ist diese in geeigneter Weise zu dokumenti1eren. 

Das Wirtschaftlichkeitsprinzip wird analog zum „4-Stufen Modell" des Umgangs mit 

den Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft nach 

§ 13c Abs. 1 S.1 Nr. 1 lit. a EnWG angewendet. 

Kategorie 3: Bei Dienstleistungen > 10.000 Euro wird vom ÜNB eine Einzelfall-Be-

trachtung vorgenommen und entschieden, ob es sich um eine Investition handelt. 

Dabei wird bei Bedarf über ein Gutachten bewertet. welcher Teil einer Maßnc1hme 

einen investiven Vorteil darstellt und welcher Wert sowie Lebenszyklus anzusetzen 

ist. Reine Wartungsarbeiten werden nicht als investiver Vorteil angesehen. 
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